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Die Strafbarkeit des ehemaligen 
CDU -Vorsitzenden 
Dr. Helmut Kohl nach § 266 StGB 
Ein Beleg für die Unbegründetheit der Einwände 
gegen den Untreuetatbestand 

Daß ausgerechn.ez gegen den Vorsitzenden der polittSchen Parte/~ die die Ver­

kdrperung des Rechtsstaats zu sein beansprucht, wegen strafrechtlicher Vergehen 

staatsanwaltschaftlich ermittelt Wird, zeige, daß in der bürgerlichen Gesellschaft 

zwischen Anspruch und \Virklichkeit auch bei denen eine Differenz besteht, die 

diese stets leugnen. Der Autor analysiert im einzelnen, gegen welche Strafnormen 
Helmut Kohl verstoßen hat, als er seiner selbsLdefinieyten staatsbürgerlichen 

Pflicht nachkam, den Payteienstaat finanziell zu stärken. 

Die Red. 

Einleitung 

In der Diskussion über die CDU-Paneispendenaffäre verdient der Vorwurf der 
Veruntreuun.g von Parteivermögen juristisch deshalb besondere Beachtung, weil 
sich an ihm beispielhaft zeigen läßt, daß der üblicherweise gegen § 266 StGB erhobene 
Einwand, der gesetzliche Tatbestand sei »unbestimmt.) ~uferlos weit« bzw. ~schwer 
zu handhaben.-, einer kritischen Überprüfung nicht standhält. Das zentrale Problem 
besteh! vielmehr darin, daß Theorie und Praxis mit der Anwendung der Bestimmung 
nicht zurecht kommen. Überwiegend fehlt die Bereitschaft, den vorsätzlichen Macht­
mißbrauch bzw. ein vorsätzlich unrechtmäßiges, schädigendes Verhalten durch einen 
Betreuer fremden Vermögens als kriminelles Delikt zu ahnden, auch wenn der Täter 
sich nicht persönlich bereichert haI - und dazu noch im Rampenlicht der Medien 
steht. 
Der Fall des ehemaligen CDU-VorsiTzenden Dr. Helmut Kohl ist ein Schulbeispiel für 
diese Konstellation. 

f. Sachverhalt 

Der damalige CDU-VorsitLende Kohl nahm zwischen 1993 und 1998 von namentlich 
bisher nicht genannten Personen Barspenden in Höhe von insgesamt ca. 2,1 Millionen 
DM in Empfang. Diese Gelder leitete er nicht der Parteikasse zu, sondern er veran­
laßte den Finanzberater der CDU, WeyraMr:h, sie auf Treuhand-Anderkonten ein­
zuzahlen. Später wurden sie auf Anweisung Kohls als "Sonder.tuweisungen an Par­
tcigliederungen und Vereinigungen. verteilt, die sie für ihre politische Arbeit ver-
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fJ2 wendeten. In den Rechenschafrsberichten der Partei erwähnte Kohl die Spenden 
nicht.' 

//. Methodischer Ansatz 

Grundbedingung für eine zutreffende juristische Beurteilung der Strafbarkeit wegen 
Untreue ist die strikte Trennung und vollständige Prüfung der einzelnen Handlungen 
und Unrerlassungen. Danach sind im Falle Kohls zu unterscheiden: die Annahme der 
Barspenden, die VeranJassung der Einzahlung auf gesonderte Konten (und die damit 
unterbliebene Weiterleirung an die Partei kasse oder an das Präsidium des Deutschen 
Bundestags), die spätere Verwendung des Geldes und die Nichterwähnung der 
Spenden im Rechenschafrsbericht. 

ll/. Die Annahme von Barspenden 

Die Annahme der Barspenden erfüllt nicht den Tatbestand der Untreue: Der sog. 

Mißbrauchstatbesrand liegt nichr vor, weil die AnnAhme des Geldes durch Helmut 
Kohl weder ein Verfügungs- noch ein Verpflichrungsgeschäh is[. Die Annahme 
einer Spende begründet im übrigen selbst dann ausschließlich einen Vorteil, wenn 
das Geld den Umständen n'lch aus einer Steuerstraftat stammt. Eine vermögens­
rechtliche Hafrung des Empfängers scheidet auch bei Vorsatz hinsicbrlich einer 

Steuerstra!tat des Spenders aus, so daß auch der Treubruchstarbesrand nicht erfüllt 

tsc. 

IV. Die Veranlassung der Einzahlung auf Treuhand-Anderkonten 

a) Die Weiterleitung der Spenden an einen Treuhänder - Mißbrauchstat­
bestand (§ 266 Abs. 1 Alt. 1 5rGB) 

Der sog. Mißbrauchstatbestand bezieht sich auf Rechtsgeschäfte, die der Täter im 
Rahmen einer ihm eingeräumten Befugnis wirksam, aber unter Verletzung einer im 

Innenverhältnis bestehenden Beschränkung abschließt. Der Täter handelt der übli­
chen Formel zufolge zwar im Rahmen seines »rechtlichen Könnens" (im Außenver­
hältOls gegenüber einem Drillen), überschreite aber das »rechtliche Dürfen« (im 
ItUlenverhältnis zum Vermögensinhaber)'. 
Der Verteidiger von Helmut Kohl hat Anfang Februar der Öffentlichkeit und der 

7.uständigen Staatsanwaltschaft Bonn ein Gutachten des Bayreuther Strafrechtlers 
Hano Duo vorgelegt, der zu dem Ergebnis kommt, Kohl habe sich in keinerlei 
Hinsicht wegen Uorreue strafbar gemacht. Zum Mißbrauchstatbcst~nd stelIr Duo 
gleich zu Beginn dieses ,.Gutachtens zur Problemarik der Untreue, § 2.66 5tGB, du(ch 
Annahme anonymer Paneispenden und Weiterleitung auf Treuhand-Anderkonten 

1 Dieser Sachverh,h ergibl <ich au, d~n eigenen ollemlic","n Erkl.rungen Kohk 
1 Vgl. 1 .. B. TrOlldltlFismer. 5.GB. 49. Auflage. Mtinchcn >OCO. § l66 Rdn. 1.\; I.mclmcr, in: S(honk~J 

Schröder. 5tGB. '5. Auflage. München '997. § ,6} RJn. 18 
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sowie durch Ausgaben für Partei zwecke olme Beschluß der satzungsgemäß zustän­
digen Organe") mir nur zwei Sätzen fesr: 
»Der Sachverhalt begründet offensichtlich nicht den Vorwurf des Abschlusses von 
Verfügungs- oder Verpllichrungsgeschäften durch Herrn Dr. Kohl, die unmittelbar zu 
einer Vermögensschädigung der CDU geführt haben könnten. Daher kommt dem 
Mißbrauchstalbestand, § 266 Abs. " I. Alt. StGB, keine Bedeutung zu«. 

Eine methodische An<1lyse des dem Gutachren zugrundegelegten Sachverhalts fühn 
zum gegenteiligen Ergebnis: 
Als Vorsitzender der CDU hatte Helmut Kohl das Recht, die Bundesparrei gerichtlich 
und außcrgerichtlich zu vertreten (§ 34 Abs. 3 CDU-StalUt). Die Weiterleitung der 
Gelder auf Treuhand-Anderkonten erfüllt daher den Mißbrauchslatbesund (§ 266 

Abs.1 Alt. I StGB), wenn Helmut Kohl damit namens der CDU ein für diese 
wirksames, aber im Innen verhältnis zu ihr unrechrmäßiges und sie schädigendes 
Rechtsgeschäft vorgenommen hat. 
Rechtsgeschäfte über die Spenden hat Helmut Kohl mit dem Finanzberaccr der CDU, 
Weyrtluch, abgeschlossen'. Zwischen beiden ist ein Treuhandverhältnis vereinban 
worden, nach dessen Inhalt Hont Weyrauch das Geld in geeigneter Weise anlegen, 
verwalten und auf Verlangen Kohls an von ihm zu benennende Empfänger (.Panei­
gliederongen und Vereinigungen«) weiterleiten 501lte. Für den Tatbestand der Un­
treue kommt es jedoch nicht auf diese kausale treuhänderisehe Vereinbarung, sondern 
nur auf das abstrakte Verfügungsgeschäfr Helmut Kohls an, also das Durchführungs­
geschäft, durch das er dem Treuhänder (Weyrauch) das Eigentum an dem Geld 

übertragen hat, das dieser verwalten sollte. Daß es insoweit um eine Übereignung 
ging, ergibl sich daraus, daß Horst Weihrauch der getroffenen Vereinbarung zufolge 
dem Treugeber nicht etwa dieselben Geldscheine zurückgeben, sondern das erhaltene 
Geld in eigenem Namen auf (Ander-)Konten einzahlen sollte. Die von Kohl als 
Spende in Empfang genommenen Geldscheine sind daher (auf der Grundlage des 
Treuhandgeschafrs) a.n Weyraucb übereigner worden. 
Dieses Verfügungsgesehäft ist zwar nur dann tatbestands mäßig, wenn Helmut Kohl 
bei der Übereignung als Parteivorsit:i'.ender im Namen der CDU handelte. Dies ist 
den Umsränden nach jedoch eindeutig, schon weil es sich um Geld der CDU 
handelte: Kohl hai die Spenden sowohl seinen eigenen Angaben zufolge als auch 
den Umständen nach in seiner Eigenschaft als Vorsitunder der CDU entgegen­
genommen: Die Spender haben nicht ihn privat, sondern mit einer Parreispende seine 
politische Tätigkeit unterstütztl. Das Geld war dadurch Eigentum der CDU ge­
worden, über das Kohl nich.t privat verfügen konnre". Bei der Übereignung an den (als 

J Bayreu th, Februar ~ObO (u nverö ffentli cht). $. J. Die E rgebni"e dc< Gutachtens si"d in RuP 2000, 10.9 L 
zusan1l11 t ngef"ßl. - Wie ,ich ;jU' dem 1itet ergib" ist die vOn 01/0 "orgcl cgtc BeurleillJJ\ g nieh, c,w~ eine 
Schutzsehrih cin" Veneidiger, Kohl;. sondern sie erheb, den Anspruch eines ",isscnst.h .tfd ichen GUt­
achtens. 0110 ilr demontsprechend bei der öffentlichen Präsenration des Gutachtens nich, als Verr.idiger 
Kohls nach § J JS Abs., StPO. sondern neben de«en Veneidigem aufgetre, en. 

4 Ob Kohl unmiuclb" mi, ihm verhandelt h"t oder die V",cinbarung un.er Zwischcn.\ chaJtung vOn Herrn 
L'ilhje I"w. Herrn TerlmJen zust~nde kam, ist unerhebli ch. Diese waren .llienblh Bmcl'" Die En"ehei· 
du!\g über die Zwi«hcnl.gcrung des Geldes auf Treuh.nd·Andcrko",en war Kohls Entscheidung. "gI. 
unten, b). 
Selbst wenn die Spenun dabei crHm habe!, soll.en: • Wa , Sie dam i, machen. ist mir egal - . lind damit 
seh.inb,. ~uch eine pTi",.e Verwendun g mögli ch i'I, erhält der Ernp (~ ngcr das Geld in seine., ",,,, lichen 
Eigenschaft. Der Spender erkJän in diescm Fall leu 'gli ch, dall Jer Zweck ucr Spende ( l'örJerung cl", 
Wohlwolkns des E mp fängers gegenüber dem SpendeT) bere its mit der Zahlung u[iillt iSI. so ,bI> es ihm , uf 
d:1s WcitC'n.: nLcht <lnkomme. 

6 0110 hebt in scin~m Gutachten (fn.3) d ementsprechend h''''or: .. Auf eigen<. nur ,«nor Vcrfugung 
,.ug"ngl ich~ Konten h.t D,. Kohl kcine~ Spenden eingeT-.hlt- (5.6). 1)", ist schon dcsh~i~, rich.ig. weil 
ein Anderkonto ein eigelles. nu r seiner Verfügung zug:in glid,e< Konto de, Trcllhandc>'< ist. Richtig i,t .ber 
danibcr hinaus. daß KoM cl .. Gdd nicht ,jch, sondern einem Drillen (WL'yrallch) Lugceignct h.1t. 

513 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2000-4-531 - Generiert durch IP 216.73.216.29, am 22.03.2026, 02:59:59. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-2000-4-531


534 Finanzberater für dil! cnu rätigen) Horst WeyraJlch ging es daher um eine doppelte 
Buchführung der Partei, und nicht etwa um Kohls Privaevermögen. Kohl handelte 
daher Weyrauch gegenüber im Namen der CDU. 
Oie Übereignung des der CDU gehörenden Geldes an den TreuhÄnder war auf­
grund der Venretungsbefugnis, die Helmut Kohl als Partcivorsitunder hatte, wirk­
sam, aber im lnnenverhälmis pllichrwidrig: Nach § 17 der FinaJJz- und Beicrags­
ordnung der CDU (FBO) führt der Bundesschaezmeister die finanziellen Geschäfte 
der CDU im Rahmen einer speziellen Geschäftsordnung. Ungeachtet seiner Stei­
lung als Pancivorsitzender war Kohl daher verpflichtet. die Spenden unverzüglich 
an den Schatzmeistt:r weiterzugeben. Diese Pflicht har er selbsr dann nicht erfüllt, 
wenn er das Geld "dem Hauptabteilungsleirer der für Finanzen, Person;!l und 
Verwaltung der Bundesgeschäftsstelle der eDU, Herrn Terlinden, zuvor dem Ge­
neralbevollmächtigten der Schatzmeisterei. Herrn Dr. Lüthje, übergeben'" hat, da­
mit diese die Geldbeträge an Horst Weyrauch weiterleiten sollten: Terlinden und 
Lüthjl? handelten insoweit als Vertraute Kohls, nicht als Beauftragte der Scharz­

meisterei. 
Kohl durfte über die Spenden niche nach seinem Gutdünken enrscheiden. vielmehr 
hätten auf der Grundlage des Partei haushalts die zuständigen Parteiorgane entschei­
den müssen. Ob Kohl bel der Nichtweiterleirung des Geldes an die Paneikasse im 
Sinne der von ihm nicht genannten Spender gehandelt hat, ist insoweit unerheblich: 
Da er das Geld in seiner Eigenschaft als Partei vorsitzender, also für die CDU, in 
Empfang genommen hat. mußte er es n;tch den Statuten der CDU, nicht nach den 
Wünschen der Spender verwenden. 
Durch die Übereignung des Geldes an Horst Weyrauch. also durch den Verlusr des 
Eigenrumsrechts an 2.1 Millionen DM, ist der CDU in dieser Höhe ein Vermögens­
schaden entsranden, wenn sich nicht aus dem bestehenden Treuhalldverhälrnis. also­
umgangssprachlich formuliert - aus dem Umsrand etwas anderes ergibt, daß es sich 
nach wie vor um eine sog. schwarze Kasse der CDU handelte. Oie $trafrechdiche 
Beurteilung solcher "schwarzer Kassen« iSI in Rechtsprechung und Literatur um­
stritten: 
Für den Bereich der öffentlichen Verwaltung wird die Bildung »schwarzer Kassen", 
aus denen öffentliche Ausgaben außerhalb des Haushaltsplans bestritten werden 
sollen. als ~ Vermogensgcfahrdung« und damit als Vermögensschaden im Sinne des 
Untreuetatbestands beh.andelr. Für den privaten Bereich wird Entsprechendes ange­
nommen. wenn eine die Geschäftsvorgänge verschleiernde Buchführung die Durch­
setzung von Anspruchen des Berechtigten erschwert oder vereitelt. Der Bundesge­
richtshof mach! insoweit die Bejahung eines Vermögensschadens davon abhängig, ob 
die beabsich.tigte endgültige Entziehung der Gelder im Innenverhähnis zum (privaten 
oder öffentlichen) Berechtigten pOichtgemäß ist oder niehl. Nach übereinstimmen­
der Auffassung ist eine Vermögensschädigung im Sinne des § 266 S[GB ausgeschlos­
sen, wenn der Täter jederzeit in der Lage isr, aus eigenen flüssigen Mitteln die 
Vermögensminderung auszugleichen. ~ 
Allen diesen Auffassungen kann nichr gefolgt werden. Zunächst ist fesezustellen, daß 
eine" Vermägensgefährdung« gerade noch kein Vermögenssehaden ist. Insoweit ist 
den Ausführungen von Dito in seinem Lehrbuch zum Besonderen Teil des StGB 
uneingeschränkt zu folgen 9• Ein Vermögensschaden liegt erst vor, wenn er eingetreten 

7 O\l<), Gu"chten (Fn. ) , S. 1. 

B V gl. im einzelnen die Nochwrise bci 01/0. GlIt,c1Hc n (fn. J). S.4 I. 
9 0110. Grundkurs Str,frec.ht, Oio ci~~dJlcn Del ikt<. \ . Aufl.ge. Berhn u. a. 1998. § jl 1114 d. S. >16 f. Rdn. 

7011.10 seinem Gutachtcn (Fn . J) !:>eruh sich 011 0 .uf dies,· Aufhssung ni ht; er folgt stillschweigcnd dcr 
ubcrwic[;cnd vertretel)en (un7.Ulrefl enden) Gcgcllansi cht. 
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ist., nicht schon, wenn er nur droht. Auch der vom BGH vertretenen Auffassung kann 
daher nicht zugestimmt werden: Auf die beabsichtigte künfrige Verwendung des 
Geldes kommt es nicht an. Es geht vielmehr um die Frage, ob bereits die Bildung der 
»schwarzen Kasse~ eine vollcndere Untreue ist. Die tatsächliche endgültige Verwen­

dung des abgez.weigten Geldes ist davon zu unterscheiden und daher gesondert zu 
untersuchen . Schließlich ist unerheblich, ob der Täter in der Lage ist, die Vermö­
gensminderung aus eigenen flüssigen Mitteln "auszugleichen,,: Der Ausgleich eines 
Schadens setzt voraus, daß er eingetreten ist. Bei der Bildung '!>schwarzer Kassen« 

geht es aber gerade um die Frage, ob aufgrund der Rücküberrragbarkeit der Gelder 
(aus der ~schwarzen Kasse«, nicht "aus eigenen flüssigen Mitteln des Täters «) der 
Eintritt eines Vermögensschadens im Zeitpunkt der Bildung der "schwarzen K:lsse« 
zu verneinen ist. Das sachliche Problem besteht daher duin, ob der Verlust des 
Eigenrums am Geld mit dem Anspruch auf dessen Rückübercragung »saldiere« 
werden kann. Dies ist jedoch schon deshalb zu verneinen, weil es insoweit aus­
schließlich auf den Vennögensinhaber ankommt, vor dem das Geld durch die 
»schwarze K~sse« gerade verborgen wird und der daher schon aus diesem Grund 
nicht über den Berrag verfügen kann. Der Sinn der »schwarzen Kasse" besteht gerade 
darin.. das Geld vor dem Berechtigten zu verschleiern, damit nicht dieser, sondern der 
Verwalter der »schwarzen Kasse" es ausgibt. Zu behaupten, der Vermögens inhaber 
habe aufgrund von Anspruchen, von denen er nichts weiß, trOtz Bildung der »schwar­

zen Kasse" bis zur Ausgabe der abgezweigten Gelder jederzeit die Möglichkeir, über 
die Summe zu verfügen, gehr daher grundsätzlich an der Sache vorbei. rm vorlie­
genden Fall ergibt sich zwar die Besonderheir, daß die "schwarze Kasse« von einem 
alleinvertrerungsbercchrigren Organ des Vermögensinhabers gebildet worden ist., so 
daß man auf den Ged~nken verfallen könnte, daß aufgrund dieser »Personalunion" 
mit der Zugriffsmöglichkeit des rechtswidrig handelnden Urhebers der "schwarzen 
Kasse« (Kohl) auch der Zugriff des regulären Verrnögensinhabers (CDU, vertreten 
durch KoM) gewährleistet sei . Eine Verrechnung des Verlusts des Eigentumsrechts der 
CDU mit Rückübertragungsanspruchen gegen Horst Weyrauch scheidet dennoch vor 
allem deshalb aus, weil gegen die Verneinung eines Vermögenssch:l.dens :luf dem 
Umweg über eine solche "Saldierungu grundsätzliche Einwendungen bestehen. Die 
insoweit bescehenden logischen und sachlichen Ungereimtheiren dieser Auffassung 
habe ich an anderer Stelle ausführlich dargelegt (0. Auf den vorliegenden Zusammen­

hang bezogen ist hervon:uheben: Der (ptlichrwidrig herbeigdüh(te) Nachteil besteht 
darin, daß Barvermögen in Millionenhöhe »weg« war. Der Rückübenragungsan­

spruch der CDU mag wegen der Solidität der Kanzlei We)'rauchs nicht sonderlich 

gefährdet gewesen sein. Dies ändert aber nichts daran. daß Bargeld juristisch etwas 
anderes isr als ein Anspruch auf Zahlung von Bargeld . Der Schaden des Berechtigten 
besteht daher bei sämtlichen pflichrwidrig abgeschlossenen synallagmatischen 
Rechtsgeschäfeen darin, daß ein real vorhandener Vermögensgegenscand entgegen 
oder ohne die Entscheidung des Berechtigten weggegeben wird, dieser also durch den 
pOichtwidrig Handelnden vor die vollendete Tarsache gestellt wird, sich insoweit mit 

einem (mehr oder weniger sicheren) Anspruch begnügen zu müssen. Hierin liegt der 
Schaden. Wenn man - wie der BGH - überhaupt auf die beabsichtigte spätere 
Verwendung des Geldes abstellt., kommt im vorliegenden Fall hinzu, daß zu keinem 
Zeitpunkt geplant war, die Millionenbecräge dem Haushalt der CDU und damit 
ihrem Vermcigen wieder zu:w(ühreo. Da auch nicht davon ausgegangen wecden kann, 
daß Kohl die 2,1 Millionen DM .. aus eigenen flüssigen Mitteln« jederzeit hätte wieder 

10 Vgl. meme Aushihrungcn -Die Strafbarkeir der re.:hrswidngcn Vcrwmdung offcnrlic.htr Millc!-. Fr:tnk­
(urr . m M.in 1999, I. Teil. C [d, S. l) H. 
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zurückzahlen können", kann ein Vermögensschaden auch mit dieser Begründung 
nicht verneint werden . Demnach ist auch nach allen in Rechtsprechung und Schrift­
rum vertretenen Auffassungen ein Vermögensschaden zu bejahen., sei es weil eine 
(»schadensgleiche«) Vermögensgefährdung vorliegt, sei es weil eine endgtih..ige Ver­
wendung des Geldes an den zuständigen Parteiorganen vorbei beabsichtigt war, sei es 
weil Kohl nichl in der Lage war, das Geld jederzeit aus eigenen flüssigen Mitteln 
zurückzuzahlen. Nach hier vertrctener Auffassung kommr eine Saldierung von 
vornherein nichr in Betracht, der Schaden besteht unabhängig von allen weiteren 
Erwägungen in dem Verlust des Eigentumsrechts an 2,1 Millionen DM Bargeld. 
Damit liegt der Tarbemnd des § 266 Abs. I Air. I StGB vor. Auf eine .Schädigungsab­
sicht" oder "Bereichcrungsabsicht« des Tärers kommt es nicht an. Helmut Kohl han­
delte in Kenntnis der catbestandsmäßigen Umstände, rechtswidrig und schuldhaft. 
Der Mißbrauchstatbesland iSI damit erfüllt. 

b) Die Nichtweiterleitung des Geldes an die Parteikasse - Treubruchstat­
bestand (§ 266 Abs. I Alt. 2 StGß) 

Mit der mißbräuchlichen Weggabe dcr erhaltenen Spenden an Horst ~Veyrauch war 
der Unterlassungsenrschluß Kohls verbunden., das Geld nicht an die CDU-Panei­
kasse weiterzuleiten. Daher kommt in Betracht, daß er auch eine nach § 266 Abs. J 

All. 2 StGB tatbestandsmäßige .. Pflicht zur Betreuung von Vermögensinteressen« der 
CDU verletzt und damit den Treubruchstarbestand erfüllt haI. 
Duo gelangt bei der Untersuchung dieser Frage in seinem bereits e(Wahnten Gut­
acl\tcn zu der Auffassung, dieses Verhallen stelle .weder eine Treupfliehrverletzung 
von Herrn Dr. Kohl dar, noch begründete . .. (es) einen Vermögensschaden der CDU 
im Sinne des § 266 StGB«". Daß sich die Verneinung eines Schadens juristisch nicht 

halten läßt, iSl bereits dargelegt worden. Erslaunen muß hervorrufen, daß und mit 
welcher Begnindung Duo insoweit selbst eine Pflichtverletzung verneint: 
~Herr Weyrauch zahlte die Gelder auf TreuhJ.ndkoncen ein, WtlS auch mit anderen 
Einnahmen geschah, bevor sie in das offizielle Rechenwerk der CDU eingebracht 
wurden. Damit aber gelangte das Geld in den Herrschaftsbereich der Schatzmeisterci 
der CDU, d. h. in die Herrschaft der Partei ... Soweit die Kontenführung für Drine 
nicht transparent war, läßt sich daraus nichr der Vorwurf gegen Herrn Dr. Kohl 
herleiten, er'! habe die Gelder verschleiert oder sehwar.lC Kassen gebildet. Ihm 
wäre das Verhalten des Beaufrragten Weyrauch im übrigen auch nicht zuzurechnen. 
Doch kann eine solche Zurechnung schon deshalb dahingestellt bleiben, weil Herr 
Weyrauch die auf die Treuhandanderkonten eingezahlten Mittel jederzeit für die 
Partei bereithielt«." 
Dies bedeutet zweierlei: 
- Das Verhalren wird damir gerechtfertigt, daß mit den von Helmut Kohl angenom­

menen Spenden ebenso wie mit anderen Einnahmen verfahren worden ist, die e(st 
einmal auf ~schwarzen Komen« geparkt wurden, »bevor sie in das offizielle 
Rechenwcrk der CDU eingebracht wurden". 

- Täter soll nieht KoM. sondern Weyrauch gewesen sein. 
Beides läßt sich offensichtlich nich[ haken: 
Wie mit anderen Geldern der CDU verfahren worden i~r, ist für die juristische 

11 Köhl h", bei der Spendenaluion zur. \V'icdorbut machung« des S.hadc,,, ( !) beton t. d"ß er rucrfür in Hohe 
VOll 700 000 DM scin EigenheIm bel" ten muß,e. 

11 Oua, Gut.ch~n CFn. J), S 7. 
I) Hervorhebung im Origi n,L 
I ~ Olla, GUt.chlcn (Fn. j). S. 6. 
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Beurteilung der hier zu kl~renden Fragen unerheblich. Insbesondere kann das Ar­
gument, daß auch andere Gelder rf1chtswidrig zunächst am "offiziellen Rechenwerb 
vorbeidirigiert wurden, nicht die Rechtmaßigkell des entsprechenden Verhaltens bei 
den von Helmut KohL angenommenen Spenden begründen, ganz abgesehen davon, 
daß auch hinsichtlich der anderen Beträge eine Verantworrlichkeit KohL> als Partei­
vorsitzender gegeben ist. Die Argumentation OtlOS beinhaltet demgegenüber die 
Behauptung: Wer Spenden einer Panei deren »offiziellem Rechenwerka vorenthält, 
handeIr nichr pflichewidrig, m.a.W: pflichtgemäß, wenn das so üblich ist. Dann wäre 

allerd ings unverständlich, weshalb um das Verhalten Kohls überhaupt Aufregung 
entstanden ist - es wäre alles korrekt gewesen. Diese Ansicht verHirr allerdings nichr 
einmal Helmut Kohl selbst: .,leh habe ... einen Fehler begangen . .. c ' S 

Die Auffassung, nicht Kohl, sondern Weyrauch sei der Täter gewesen, widerspricht 
allen - auch OIlOS, 6 - Lehren zu T~terschaft und Teilnahme: Die Entscheidung, die 
von ihm angenommenen Spenden nicht dem »offiziellen Rechenwerk« der eDU 
zuzuführen, hat Helmut Kohl getroffen. »Tarherrschaft« und "Täterwillen. hatte 

insoweir daher allein Helmut Kohl. Es ging um das "Sysrem Kohl~ , nichr dl'ls »System 
Weyrau.ch«. Inwieweit auch Horst Weyrauch Strafuten begangen hat, zu denen ihn 

möglicherweise Helmut Kohl angestiftet har, ob beide eeilweise Mittäter sind, ob 
Helmut Kohl hinsichtlich der Einzahlungen ggf. als mittelbarer Täter ozw. sogenann­
ter Täter hinter dem Täter belange werden kann oder aber umgekehrt Horst Weyrauch 
sich wegen A nstifrung und/oder Beihilfe zu der von H elmul Kohl begangen Untreue 
strafbar gemachi hat - das alles kann aufgrund des Umsrands, daß beide Seiten 
insowejt schweigen, gegenwärtig nicht beurteilt werden. Aber hinsichtlich der Unter­
lassung, das Geld an die Partei weiterzuleiten, ist Helmut Kohl zweifelsfrei Allein­
täter. Was Weyrauch getan hat, ist insoweit völlig unerheblich. Dies ergibt sich im 
übrigen auch daraus, daß die Unrreue ein Sonderdelikt is[, so daß hinsicl!tlich der 
Pflichten des Parreivorsitzenden eine Täterschaft Weyrauchs ohnehin nicht in Be­

tracht kommt. Ihn zur "Zentralfigur des Geschehens" zu machen, entspricht nicht 
den bekannten Tatsachen. Auch diese Ansicht vertriu nicht einmal Helmlet Kohl 
selbst: ." feh habe ... einen Fehler begangen . . . « ' 7 

Vo r einer endgültigen Bejahung des Treuoruchsmbestands ist daher lediglich noch 
das - fadenscheinige - Argument auszuräum.en, daß Helmut Kohl die Spenden von 
vornherein nichr erhalren bätee, wenn er das Geld nicht am eDU-Haushalr vorbei­
dirigiert (und dies den Spendern vorab zugesagt) hätte. Danach scheint die erforder­

liche hypothetische Kausalität zu fehlen : Olme das "System Kohl« häHen er und die 
eDU das Geld auch nicht bekommen. Damir werden jedoch reale und hypothetische 
Kausalität unzulässig vermengl: Die eDU hat das Geld - mit welchen Methoden und 
Zusagen auch immer - bekommen. Das,. Wie « betrifft die eDU nicht. 

Die Ergebnisse der Anwendung des Treubruchstatbestands auf die Nich13bführung 
der Spenden an die Parteibsse durch Helmut Kohl lassen sich danach wie folgt 
zusammenfassen: Er war als Parteivorsitzender verpflichtet, die Vennägensimeressen 
der CDU wahrzunehmen - daß dies eine r3tbestandsmäßige Treuepflicht ist, wird von 
niemandem besui uen 18. Diese NI icht hat cr durch die N icheweiterlcirung von Spenden 

15 IOlc,,·icw mit der . \'(ich .m Sonntag« ( •. Juh lOCO, S. l). 

<6 Vgl. 0 110 , Grundkurs Strafrecht, Allgemeiner Teil, s. J\ uthgc, Berlin u .•. 1996. ~ 11 tJ J , S. ,69 Run. '4 ' 
• Täter ist ... d~rjenigc, d~r vcr .. nlwort lich is t (ur die "ElIbc~tands\·crwlTkli chung, weil er l!lein oder 
:\TbcilSlcil ig mit . nden n das ,Ob· und ,Wie< der T .. tb cs tandwcrwirk lic hLmg und damit der Rcch\ s!(uts­
verlet zung \" cnvirkliclu • . Dort (S. 268 Ir. Rdn . li If.) finden sich auch Bclt-gc für die im folgenden 
erwiihnten Kriterien, die in Rcd ltsprechung und Sehr.i ftlum zur Untersche idung von Tätcr$chaft und 
Teilnahme her.ngezogen werdcn. 

' 7 Interview mit der ,.Weh 3 m $on n! ag~ (,.Juli LO~O, S. ~ ). 

18 Vgl. hierzu im eim.cl nen unten. VI. C I. 
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an die Partei verlctu. (Unterlassungs-)Täter war insoweit allcin er selbst. Das Geld hat 
nicht die Partei zur weiteren Verfügung erhalten (sondern Weyrauch zur treu hände­
rischen Verwaltung), so daß der eDU insoweie ein Nachteil enestanden isr. 
Die vorsiitzliche Unterlassung der Weiterleitung des Geldes durch K()hl war pflicht­
widrig und schuldhafl. Auch der Treubruchst.ubestand ist daher erfüllt'? 

c) Die Nichtweiterleittmg des Geldes an das Präsidium des Bundestages 
gemäß § 25 Abs. 1 S . .2 Nr. 5, Abs.J ParteienG 

Nach Ouo kommt in Betracht, »Spenden. deren Spender nicht genannt werden 
wollen«, als Spenden anzusehen, ,.deren Spender nicht feststellbar sind« (§ 15 
Abs. [ S. 2. Nr. 5 ParteienG), und die daher an das Präsidium des Deutschen Bundes­
tags weiterzuleiten gewesen wären (§ 2.5 Abs. 3 ParteienG). so daß der Sachverhalt aUI 

diesem Grund für die eDU "die Sanktionen des § 23a Abs. ! ParteienG« für rechts­
widrige Spenden »ausgelöst« häuew

. Diese Auffassung läßt sich nicht halten: Ob der 
Spender »anonym« isr, hängt ausschließlich davon ab, ob er dem Empfänger der 
Spende, also hier der eDU, bekannt ist. Nimmt deren Vonitzender für die P:mei das 
Geld entgegen, ist der Spender nichr anonym, sondern namentlich bekannr. Helmut 
Kohl könnre die Namen nach eigenen Angaben nennen. Eine Pflicht zur Weiterlei­
tung der Spende an das Präsidium des Deutschen Bundestags bestand dahe( offen­
sichtlich. nicht. Bei ordnungsgemäßem Vorgehen häue K()hl das Geld in das »offizielle 
Rechenwerk« der eDU eingestellt und im Rechenschaftsbericht unter Nennung der 
Spender angegeben - und die eDU häue saezungsgemäß darüber verfügen können. 
Das Bundestagspräsidium ist erst nach dem recht5widrigen Ve7>chweigen der Spen­
den und Spender beeeiligt" . 

V. Die eigenmächtige Verwendung der Spenden 

a) Mißbrauchstatbestand (§ 266 Abs. I Alt. I StGB) 

Die AU5zahJung der von Horst Weyrauch verwalteten Spenden an die von Helmut 
Kohl bestimmten Empfänger erfolgte wiederum durch Rechtsgeschäfte: Sie konnte 
nur über einen Durchgangserwerb (Barabhebung, Übereignung) oder ein Anwei ­
sungsgesehäfe (Überweisung) Weyrauch's erfolgen. In beiden Fällen lag dem eine 
Anweisung von Helmut Kohl an Horst Weyrduch zugrunde, das von diesem treu­
händerisch verwaleeee Geld an den jeweiligen Empfänger auszuzahlen. Die Befugnis 
zu dieser Weisung, bei deren Erteilung K()M wiederum im Namen der eDU handelte, 
und die Verpflichtung Weyrauchs. sie auszuführen, ergaben sich aus dem Treuhand­
verhältnis zur eDU, so daß Weyrauch insoweit mie befreiender Wirkung an die von 
Kohl benannten Dritten leisten konnee. Bei jeder einzelnen Verwendung des Geldes 
lag daher ein Verfügungsgeschäft vor, durch das die eDU ihren entsprechenden 
Rückzahlungsanspruch gegen Weyrauch verlor. 
Zur Rechtmäßigkeit dieser Vorgänge führt Duo in seinem Gutachten aus: 
"Nach § 4- Abs. I der Finanz- und Beitragsordnung der eDU ... dienen Spenden und 
sonstige Zuwendungen an die Partei der Finanziemng der staalspolitischen Aufgaben 
der Panei ... Es kann dahingestell( bleiben, ob und welche Zahlungen Herr Dr. Kohl 

'9 Zu den i~,ow.il bestehenden K<>nkuncn>,problcmcn ,·gl. unten, VII. 
).0 Otto, Gutachten (Fn. J), S. 10. 

l' V gl. dnu unlCl c. V J. 
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veraruaßt hat, ohne daß ein entsprechender Beschluß der satzungsgemäßen Organe 
der CDU gelaßt wurde, denn sämtLiche Zahlungen dienten der Finanzierung der 
sraarspolitischen Aufgaben der Partei. An die verschiedenen Verbände wurden Zah­
lungen zum Ausgleich von Verpflichtungen geleistet, die im Zusammenhang mit den 
jeweiligen Wahlkämpfen begründer worden waren. Der Mitteleinsatz entsprach da­
mit grundsätzlich den vorgegebenen Zwecken, und die durch den Einsatz der Minel 
erzielte Gegenleisrung, die jeweils durch Rechnungen belegt war, war dem Mittel­
einsatz gleichwertig. Damit aber begründete diese Mittelverwendung, selbst wenn sie 
ohne Beschluß der satzungsgemäß zuständigen Organe der Partei erfolgte, keinen 
Vermögensschaden der CDU .. ". 
Auch hier wird unzutreffend zweierlei suggeriert: 
- Die Verwendung der Mille! sei nichr mißbräuchlich gewesen, weil sie für die 

Aufgaben der Partei erfolgte. 
Durch die Ausgabe der Gelder sei der CDU kein Schaden entstanden, eben weil sie 
zweckentsprechend gewesen sei. 

Bei gcnauem Lesen behauptet aber auch Ouo nicht, daß die Verwendung der Mittel 
durch Kohl rechtmäßig war, er meint nur, der Mine!einsatz habe »grundsätzlich« den 
vorgegebenen Zwecken entsprochen. Dies bedeutet nur, daß die Verwendung der 
Mittel rechtmäßig gewesen wäre, wenn ihr ein Beschluß der zuständigen Organe 
zugrunde gelegen hälle. Auf diese hypothetischen Erwägungen kommT es aber nicht 
an. Olme diesen Beschluß war die Mittelverwendung rechtswidrig und damit miß­
bräuchlich. Die Are und Weise der Verwendung der Mit[el ist insoweit unerheblich. 
Bei Zugrundelegung der Gegenauffassung wären sämtliche Bestimmungen über die 
Zuständigkeiten innerhalb der Partei Makulatur. Da Helm/tl Kohl wie bereits fest­
gestellr auch als CDU-Vorsitzender nichl das Recht hatte, Parteivermöge.n nach 
eigenem Gurdünken zu verwenden, läßt sich folglich nicht wegdiskutieren, daß 
die eigenmachrige Verwendung der Mitte! rechtswidrig, also mißbräuchlich, war. 
Die Verneinung eines Schadens der CDU begründer Duo wiederum mit einer 
(diesmal parteiinternen) "Saldierung«: 
Eine solche Vcn'echnung sei »selbstversündlich, soweit sogar ein Ausgleichsan­
spruch der Landesverbände gegen die Bundespartei begründet war, doch auch bei 
einer freiwilligen Übernanme du Verpflichtungen ändert sich die Rechtslage nichr, da 
die Mittelverwendung selbst zweckcnt.5prechend, nämlich in Erfüllung der Zweck­
setzung der Fin31lzordnung der CDU erfolgte,,'J. 
Duo sieht hierin eine »Gegenleistung u , die die CDU erhalten habe, so daß sie per 
Saldo keinen Schaden habe. Einen solche Verrechnung scheitere nicht erst an der 
Verfehltheit jeder solchen Saldierung'\ sondern bereits daran, daß es die behaupteten 
.Ausgleichsanspriiche« wohl nicht gibt: 
Bei den von Helmut Kohl als Empfänger genannten .,Parteigliederungen und Ver­
einigungen« handelt es sich, wenn er sich insoweit an die offizielle Terminologie (vgl. 
§§ 16 Abs. I, 38 CDU-Scarut) gehalten hat, um (Teil-)Körperschaftefl (wie z. B. die 
Junge Union), die - weno sie überhaupt eigene (gemeinschafrsrcchtliche) Rechte 
haben können" - Ansprüche gegen die CDU allenfalls aus dem Etat der Bundespanei 

n OtlO, Gu,"chtcn ("I."'n . J), 5 9. 
'J 0110, G Ullc!llcn (Fn. J), S. 9· 
24 Vgl. oben, IV • . 
l\ Bei d en St~dl·/(jcn\cindcverbändc n sowie den Stadtbtzitks- und O m w rbänden dürfte dies na.ch § 18 

Ab •. 2 CDU·Statut (. Oer Kroisverb.and i" die kl ein." selbsr:indige organisaw rischc Einheit d er C D U 
rnit Satzung und selb"ändige r Kassenführung gemäß der Sat zu ng des L.ndes\'crbandcs~ ) zu verneinen 
sein. Bei etwaigen Zuwendungen an Kohls Ortsvcrband. \'on denen di e Red ,' war. fehlt d. her fü r die von 
0110 bcfiirwOrlw' S.ldicnJng sc hon der erforderliche G <gcnübc r, der Ansprüche gq;('n d ie C DU habcn 
kÖnntc. 
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(§ 10 FBO) herleiten kÖnnen 't . Abgesehen davon, daß es sich insoweit vecmudich um 
freiwillige Zuwendungen der Bundes-CDU handelt. auf die die Empfänger keinen 
Anspruch hauen, dürften diese Zuwendungen für eine Saldierung mit den Kohlsehen 
Zahlungen schon deshalb ausscheiden. weil es sich bei diesen um zusälzliche, außer­
planmäßige (»schwarze«) Zuwendungen handelte und nicht ersichtlich isr, wie deren 
Verrechnung mit einer im -offiziellen Rechenwerk« der CDU auftauchenden Zah­
lungspflicht erfolgen soll. Im einzelnen bedürfte dies einer exakten Analyse der 
CDU-Paneifinanzen, die hier weder erforderlich ist noch geleiste[ werden kann. 
1n jedem Fall gibt es auch nach Duo Fälle. in denen solche zu saldierenden Ansprüche 
nicht bestanden. Insoweit bleibt daher nur die »Rechtfertigung". Kohl habe die 
Zahlungen »staatspolilisch~ zu einem "guten ZwecJ<<< geleistet. Darauf komme es 
juriscisch jedoch in keiner Weise an. 
Zu einem anderen Ergebnis würde man allenfalls darm gelangen. wenn man auf der 
Grundlage einer in Rechtsprechung und Schrifttum vertretenen Auffassung die 
exakten vermögensrechrlichen Gegebenheiten <\ußer acht laßt, deo politischen Ver­
wendungszweck, also die gemeinsamen Ziele der ",Union«, für eine Saldierung aus­

reichen läßr, den Umstand ignoriert. daß die politischen Parteien nichreingelragene 

Vereine, juristisch also privatrechdiche Vereinigungen sind. und die Recntsprcchung 
des BGH zur öffentlichen Haushaltsunrreue im Fall Cönnenwein auf den vorliegen­
den Fall überträgt. Dann kann sich H elmul Kohl scheinbar dac3uf berufen. daß er das 
Geld schließlich doch ",für die Partei~ ausgegeben hat: Entspricht der "Micceleinsatz 

... grundsätzlich den vorgegebenen Zwecken«, kann, so der BGH, in Fällen der 
J-(aushaltsuntreue ein Vermögensschaden nur unter "besonderen Voraussetzungen« 
angenommen werden, für die das Gericht vor allem auf seine eigene frühere Recht­
sprechung verweist: 

"Ein solcher Nachteil wird insbesondere dann bejaht. wenn der Betroffene mangels 
ausreicl\ender Liquiditä[ in Zahlungsschwierigkeiten gerär, er die erforderlichen 

Mittel durch eine hoch zu verzinsende KreditaufnahOle erlangen nluß oder wenn 

er durch die Verfügung sonst in seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit weitge­
hend beeinträchtigt wird,,'7. 

Dem kann selbst dann nicht gefolgt werden, wenn man alle sich aus diesen Aus­
fiJhrungen ergebenden Konsequenzen für die allgemeine Sc.hadenslehre ignoriere und 

sich bei einer kritischen Analyse dieser Rechtsprechung auf die zuletzt genannten 
Merkmale beschränkr: Die vom BGH insoweit genanmen Erfordernisse sind offen­

sichtlich verfehlt. Ob das Opfer in Zahlungsschwierigkeiten gerät, einen Kredit 
aufnehmen muß oder in seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit beeinträchtige 
wird. hängt von der Leistungsfähigkeie dcs Opfers ab. Will der BGH damil sagen: 
Die Untreue ise nur strafbar, wenn sie einen Armen trifft, bei reichen Opfern darf man 
die Sache nicht so eng sehen? Vollends unverständlich iSl das vom BGH genannte 

Merkmal der "hohen Verzinsung« eines aufzunehmenden Kredits. Soll die Scratbar­
keit wegen Untreue vom Diskontsatz der Europäischen Zentralbank abhängen> Vor 
allem aber hätcc der BGH seine Formulierung »zweckentsprechende Miuelverwen­

dung. gründlicher überprüfen müssen: Die 5.1 Millionen DM, um die der Theater­
intendant Gonnenwein in dem vom BGH entschiedenen Fall seinen Haushalt über­
zogen hacte, waren gerade nicht für das Theater zweckbestimmt, sondern wurden erse 

26 Au. ocyVc'l'n,ch,ung ocrCDU zu ei nem sog. pa rteiinternen Fin> nz~usglc ichs nach § H Pan.ienG ergibl 
sich kein unmittelbucr Anspruch. Da Jas Partcicngescl4 keine nähere Bestimmung cmthä h, wie dieser 
Ausgleich durchzuführen ist. können sich solche Ansprüche im einzelnen nur ~us CDU·intcrnen Rege­
lungen ergeben. Oie §§ 11 H. FBO ,ehen insoweit nur in der umgekehrten Richtung VOr. daß die Lwdcs· 
verbände Beitrag.anteile lind Umlagen an die Bundc$panci abfUhrtr\ mussen. 

27 BGT-! NJW t998, 913. 
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nachrräglich durch einen Nachrragshaushalt beigeschafft. Ebenso waren die von 
Helmut Kohl angenommenen 2,1 Millionen DM nicht für diejenigen bestimmt, die 
das Geld dann bekommen haben (vielmehr fehlI die erforderliche Zweckbestimmung 
durch die zuständigen Organe der Partei, die diese Bestimmung schon deshalb nicht 
treHen konnte, weil sie von den Spenden nichrs wußten). Die Zweckbestimmung kann 
nichr etwa auf den Posten » Theaterimendant« oder ~Parrejvorsitzender« , sondern nur 
auf den einzelnen Haushaltseitel bezogen werden, aus dem sie sich ergibt. Hinsichtlich 
der Beträge, um die es hier gehl, fehlt diese jedoch gerade. Letztlich läufe die Argu­
mentation des BGH auf die (absurd anmutende) Konsequenz hinaus, das Land Baden­
Wümemberg habe im fall Gönnenwein für das Geld schließlich "gutes Theater« und 
die eDU im Fall Helmut Kohl »25 Jahre lang erfolgreichen Parteivorsitz« erhalren. 
Daß derartige Erwägungen bei der methodischen Prüfung des Tarbestands eines 
Vermögensdelikts fehl 3m Platze sind, sollte keiner näheren Darlegung bedürfen. 
Auch die Verteilung bzw. Anweisung Kohls zur Verteilung der vOn den Anderkonten 
abgeflossenen Gelder erfülh daher den Mißbrl!uchstöltbesrand. 

b) Tre(~bruchstatbestand (§ 266 Abs. / Alt. 2 StGB) 

Die Verwendung der von den Anderkonten abgeflossenen Gelder bedeutet wiederum 
zugleich. daß Helmut Kohl sich entschlossen har, das Geld endgültig nicht dem 
»offiziellen Rechenwerk« der eDU zuzuruhren. Da Kohl hierzu verpflichtet gewe­
sen wäre, liegt hierin ctnnach § 266 Abs. I Alt. 2 5rGB tarbeslandsmäßigcrTreubruch. 
Es ist aber den Umständen nach oielH davon auszugehen, daß Kohl bei der Verwen­
dung der Einzelbettäge jeweils einen erneuten Unterlassungsencschluß gefaßt, son­
dern schon bei der Aushändigung der Einzelspenden an Weyrauch (also jeweils nur 
einmal) die Entscheidung getroffen hat, das Geld der eDU-Kasse vorzuenchahen. 
Für eine nochmalige Bejahung des Treubruchstatbesrands ist daher kein Raum. 

VI. Das Unterlassen einer Veröffentlichung der Spenden und Spender im 
Rechenschaftsben'cht - Treubruchstatbestand (§ 266 Abs. / Alt. 2 5cGB) 

01'0 geht in seinem Gutachten über die Tarsache, daß Helmut Kohl einen unvoll­
ständigen Rechenschaftsbericht abgegeben und damit bewirkt hat, daß seine P:lrtei 
"in Höhe des Zweifachen des ... nicht den Vorschriften ... encsprechend veröffent­
lichten Betrags« ~den Anspruch auf staatliche Miuel. verloren har (§ 13a Abs. I Air. ! 

PaneienG), völlig hinweg. Dies ist nichr nur wegen der Millionenbeträge, um die es 
geht, sondern vor allem deshalb unverständlich, weil Helmut Kohl inzwischen selbst 
erklärt hat, daß hier der zentrale Vorwurf der Staatsanwaltschafr Bonn liegr's. Auch 
der Gutachten.aufrrag an 0"0 (» Begründen die erhobenen Vorwürfe gegen Herrn Dr. 
Kohl den Verdacht einer Untreue, § 266 StGB«'9) umfaßte diese Frage. Für die 
problemausklammernde, das Ergebnis suggerierende Formulierung des Themas 
des Gutachtcns ("'" durch Annahme anonymer Parteispenden und Weirerleirung 
auf Treuhand-Anderkonten sowie durch Ausgabenfür Paneizwecke ohne Beschluß 
der sarwngsgemäß zuständigen Organe"))O gibt es keinen sachlichen Grund. Die 
methodische Prüfung der von Quo nicht behandelten Fragen ergibt: 

JS Interview mit der. W~1t ~m Sonnus . (6. August 1000, S. ~). 
' 9 OIlD. GUl~chl~n (Fn. J). S. 1. 

)0 Vgl. ob~n , Fn. J. 
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Hinsichtlich des Unterlassens einer Veröffentlichung der Spenden und Spender im 
Rechenschaftsbericht kommt ausschließlich der Treubruchstarbesrand in Betracht. 

Die Anwendung dieses Tatbestands auf dje Unterschrift Kohls unter den (vorsätzlich 
unvollständigen) Rechenschaftsbericht der Parrei ist das zentrale dogmatische Prob­

lem in Sachen Kohl, das erhebliches Kopfzerbrechen bereitet : Bei der Feststellung, 
daj~ das Vorenthalten der Spenden und deren Verwendung an der Parteikasse vorbei 
eine strlfbare Untreue ist, geht es im wesentlichen nur um die metllOdische Anwen­
dung des insoweitleutlich nicht allzu problematischen Gesetzes: Dem Vermögens­
inhaber (CDU) wurde das Eigentumsrcchr an den ihm als Spenden gewährten 
Geldern entzogen, erSt vorläufig, dann endgültig. Die juristische Argumentations­
kette bei der P Veruntreuung durch falschen Rechenschaftsbericht« ist dagegen kom­
plizierter und auf den ersten Blick zweifelhaft: 
Zwar hat Kohl der CDU aUc/J durch den /ehLerhtt/ten Rechemchaftsbericht ernsc!ich 
nicht besrreitbar einen weiteren, immensen Vermögensschaden zugefügt: Die neue 
Parteiführung ist nach wie vor händeringend damit beschäftigt, diesen Schaden aus­
zugleichen!' . Helmut Kohl hat selbst eine Spendenakrion durchgeführt, um den 
Schaden auszugleichen!'. Die öffendich diskutierte Gefahr einer aus finanziellen 
Gründen drohenden Liquidation der CDUll war für viele das Motiv, sich an dieser 

Aktion durch eine eigene Spende zu beteiligen. Im einzelnen bedarf dieser Schaden 
zwar einer exakten juristischen Begründung und einer ebenso exakten Bestimmung 
seiner HöheH . Abgesehen davon müßte aber schon die Erw~gung, der CDU sei 
möglicherweise kein Vermögensschaden entstanden, bei aufmerksamer Lektüre der 
Tageszeitungen der letzten Monate selbst bei juristischen Laien Kopfschütteln her­
vorrufen. 
Aber - ebenso unbestreitbar - har Kohl diesen Schaden nicht durch finanzielle 
Transaktionen und Manipulationen, sondern lediglich durch einen teilweise Ll!schen 
Bericht herbeigeführt, der mittelbar dann aufgrund der Bestimmungen des Partei­

engesetzes auch finanziell eine Lawine ausgelöst hat. Reicht aber die Pflicht der Partei 
gegenüber dem Sraat zur Aufnahme der Spenden in den Rechenschaftsbericht aus, um 
eine Pfllcht von Helmut Kohl zur Betreuung der Vermögensinteressen der CDU zu 

begründen? Oder würde auf diese Weise aus dem Treubruchstatbestand ein nebulöses 
Instrument der Bedrohung für jeden, der für einen anderen tätig wird? 
Die Frage, ob der TreubruchscatbcStand auch die damit skizzierte Fallkonstellation. 
erfaßt, ist "or allem deshalb problematisch, weil im .dogmauschen Ernstfall« (und 
um den geht es hier) über die Merkmale dieses Tatbestands letztlich keinerlei Klarheit 

besteht. Sie läßt sich jedoch nur auf der Grundlage einer fundierren Analyse des 
Tatbestands beantworten, so daß auf die sich insowei, ergebenden probleme vor einer 
Anwendung der Bestimmung auf den vorliegenden Fa\! - in der geborenen Kürze­
jedenfalls teilweise eingegangen werden muß. 

}' "bI. ~ . ß .• Süddeutsche Zeilung vom I, . 6. lOC <l. S . 1 . 

}2 Vgl. ~ . B. ,.$üddeUlschc Zei.ung < vom 1,. 6. 1000, S. l : .CDU "mmc!'t ! i Millionen Marh. 
j} Vgl. , Süddeuischc Zci tung. vom !6. 1 . 2000, S. r: ,·CDU muß 4' Millionen Mark zurücb.hkn · : . Ge­

nerahekre.ärin Angola Merke! und Sch" ·I.<:)el>l" M.lthi~5 Wissm.nn furch,en um die Exi sten2 der 
Panei-. Es ;SI daher durchau s crw'gcn sw ,r~. ob nicht ,clbst die verlehltcn, mr die Finan:tk!':l ft des OpferS 
be'l-ogenen Kri,er;cn, die der BGH im [-oll GÖnnen·wein aufgCSlCltt hat, im Fall Kohl erfüll, "nd. 

J4 Vgl. UnlC". C 3. 
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a) Die gegen die GesetzesJassung erhobenen Einwände 

Gegeo die geltende Fassung des Treubruchsraebescands wird im Schrifttum einge­
wandt, sie sei von -uferloser Weite« und daher »seit jeher als rechtsscaaclich höchst 

problematisch eingestuft .. . wordeo"JI § 266 Abs. ) All. 2 SeGB edülle ,.niche die 
Anforderung einer ausreichenden Tatbestandsbescimmlheic«, da -die sachliche Be­

schreibung der Tathandlung« fchle. lb Der Tarbestand sei daher »kaum vereinbar mit 

dem Bestimmtheitsgebot des Artikel 103 Abs. 1 GG«J7. Ungeachtet dieser Einwände 

wenden die Gerichte die Bestimmung jedoch - unter allgemeiner Zustimmung des 

Schrifttums - nach wie vor an. Man bemüht sich um eine ,.,Auslegung. l8 des Treu­

bruchst;ttbestandes und »versucht, dem Tatbestand durch eine restriktive Interpreta­

tion ... schärfere Konturen zu geben«,l9 Bei diesem Versuch gelangen Rechtspre­

chung und Schrifttum zu dem Ergebnis. eine " Pflicht zur Wahrnehmung fremder 

Vermögensinteresseo« liege nur dann vor, wenn den TÄtcr eine "die Verfolgung der 

wirtSchaftlichen Ziele des Geschäfcsherrn ... umfassende und damit i. d. R. zugleich 

auch auf eine Vermögensvermehrung gerichrete Garancenpflichc« treffe. Nach über­

wiegend vertrctener Auffassung kommen nur solche Pflichten in Betracht, deren 

»wesentlicher J nhalt,,40 die Wahrnehmung fremder VermögensiOleressen ist. 

Daraus ergäbe sich eine wie auch immer abzugrenzende .Eincngung« des Tatbe­

stands, die für die hier zu beuneilenden Fragen von ausschlaggebender Bedeutung 

wäre. Den skizzierten Auffassungen kann jedoch weder im methodischen Ansatz 
noch im sachlichen Ergebnis gefolge werden: 

Wenn es zutrifft, daß der Treubruchstatbestand »nicht die Anforderung einer aus­

reichenden Taebestandsbestimmmeil" edüllt, ist er mit Anikel ! 03 Abs. 2 GG unver­

einbar und daher verfassungswidrig. Laßr sich der Inhalt des Treubruchstalbesundes 

dagegen durch »Auslegung« bzw. ,.]merpreution d ermitteln, ist die Bestimmung 

weder "von uferloser Weite" noch »rechtsstaatlich problematisch~. Eine Bestimmung 

für .kaum vereinbar~ mir dem Grundgesetz zu erklären, aber dennoch strafrechtliche 

Verurteilungen auf sie zu stützen, ist rechtssraatlich nichr halcbar. Ein Tarbestand von 

"uferloser Wette- isr eine contradiccio in adjccLO. Einem solchen nebulösen Gebilde 
durch Rechtsprechung und Schrifuum »schärfere Konturen « geben zu wollen, ist 

unmöglich und ein klarer Verstoß gegen das Erfordernis der geset.zbchen Bestimmt­
heil und die Gewaltenreilung. Eine »unbestimmte" Bestimmung »auslegen« zu 

wollen. ist ausgeseh.lossen. 
Für die Auffassung, daß der Treubruchsratbestand unbesummt und daher verfas­

sungswidrig sei, läßt sich zunächst die Entstt>hungsgeschichre der Bestimmung an­

fuhren: Die ursprüngliche Fassung des Umreuetatbestands im RStGB vom 

15 . 5. 1871" bezog sich auf Angehörige im einzelnen aufgezählter Berufe, die ab­

sichtlich zum Nachteile derer handeln, deren Geschahe sie besorgen. Diese exakte, 

rechtsstaaclich unproblematische Bestimmung wurde im Jahr 1933 durch die beiden 

bis heute gehenden allgemeinen Tarbestände erseezrP . Aufgrund dieser nationalso­
zialistischen Herkunf(4) des Treubruchstatbestands und der Ablösung Jer enume-

)j 0110, Grundkurs BT (fn. 9):§ H 11 1 b, $,15 g Rdn, '9. 
J6 IV.lul, D'ULSchts Strlfr.c!lI, t" Aun~ge '969, § j6 B. S. )86. 
)7 0110. Grundkurs BT (Fo, 9), § j4 11 ! b, S, 158 Rdn, , 9· 
)~ Wclul (Fo. 6), § S6 B S, )86. 
39 0110, Grundkur$ BT (1' ''. 9), § 54 JJ 1 C. S.ljS Rdn. 20, 

40 rriindl,IFisd"y (Fn. 2), § ~66 Rdn. 8 m,w.Nachw.; kri tisch Lc>lrk"cr. in: Schonke/Schroder (fn.l). § >66 
Rdn. '4 m. w.Nachw. 

4' RStGB "Om '1'5.187' (RGBJ. 117ff .• '771.)· 
41 G esetz zur Abi(nd trong strafrechtlicher Vorscltr,f'cn vom 26 · 5. '93) (RGSI. I, 5. 295). 
4J Zur Prcis&.be des SalZes . null. poeM .ine lege . im Drillen Reich "g\. meine AusfLihrungcn JuS '996, 

,8911. (.ncfrciung des Slr.frech,s vom n"lionJlsozi~li-,rischen DenKtn?·), 
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544 rativen durch ci ne allgcmei ne Geserzesfassung liegt der Ei n wand der Unbestimmtheit 

nahe. 
Eine Überprüfung in der Sache ergibt jedoch, daß die - auf den ersten Blick über­
zeugenden - Einwände gegen die geltende Fassung des § 266 Abs. I Ale. 2 StGB 
unbegründet sind. Der Inhalt der Bestimmung läßt sich mit Hilfe der üblichen 

Auslegungsmethoden exakt ermirceln. 

b) Eigene Gesetzesauslegung 

Gegensund der "Pflicht zur Wahrnehmung fremder Vermägensinreressen« i. S.d. 
§ 266 StGB ist nicht etwa eine umfassende »Sorge« für das »Gesamtvermögen« eines 
anderen. Das Merkmal bezieht sich vielmehr auf inhaltlich bestimmte und durch 
einen besümnnen Tatbestand begründete einzelne vermögensrechtliche Verhälrnisse, 
die zusammenfassend allgemein als »Pflicht zur Wahrnehmung fremder Vermögens­
interesse nu bezeichnet werden. 
Der Treubruchsutbesund erfaßt seinem Wortlaut nach alle Handlungen und Unter­

lassungen, die mit dem Inhalr einer Rechtspflicht des Täters zur Wahrnehmung 
fremder Vermögensinteressen unvereinbar sind. Welche Handlungen dies sind, ergibt 
sich aus dem Inhalt der jeweiligen Rechtspflicht. Deren Inhalt wiederum ergibr sich 
aus ihrem Enrstehungstatbestand. Danach isr jede pflichtwidrige Handlung oder 
Unrerlassung Latbestandsmäßlg, sofern die Pflicht, mie der sie unvereinbar ist, eine 

"Pflicht zur Wahrnehmung fremder Vermögensinteressen« ist. Der Einwand, der 
Treubruchstatbestand sei unbestimmt· ... weil e( offenlasse, auf welche Tathandlungen 
er sich beziehe, trifft daher sachlich nicht zu, sofern sich klaren läßt, was eine "Pflicht 
zur Wahrnehmung fremder Vermögensimeresseno: ist. Die Analyse der in § 266 Abs. J 

Air. 2 ScGB enthaltenen Wendung ,.Pflicht zur Wahrnehmung fremder Vermögens­
interessen« ergibt: 

Der Treubruchsratbestand erforderr einerseits, daß der Täter verpflichtet isc, Vermö­
gensangelegenheiten eines anderen zu besorgen. Er ist in seinen Entscheidungen, die 
vom Inhalt dieser Pflicht erfaßt werden, gebunden, kann sich pflichtgemäß also Dur in 

besrimmter Weise entscheiden. Andererseits setzt der Treubruchsurbesrand voraus, 
daß der Täter verpflichtet ist, die fremden Vermögensinteressen wahrzunehmen. Eine 
solche,. Wahrnehmung fremder Interessen« setzt aber voraus, daß dem sie Wahr­

nehmenden gerade nicht bis ins Detail vorgeschrieben ist, was er zu tun oder zu lassen 
hat, sondern daß er situationsbedingt nach seinem Ermessen entscheiden kann, 
welche Handlung oder Unterlassung dem wahrLunehmenden >0 Vermögensinteresse« 
am besten entspricht. Damit ergibt sich für den Treubruchstatbestand eine rechtliche 
Struktur, die der des Mißbrauchsratbemndes völlig entspricht: Der Täter hat die 
Befugnis zu Entschcidu'lgen, die das Vermögen eines anderen betreffen, Er kann diese 
Entscheidungen nach seinem Ermessen, also frei treffen, soweit er nicht durch den 
Inhalt eines zusätzlich bestehenden rechtlichen Verhältnisses (bei AIr. 2: der Pflicht 
zur Wahrnehmung fremder Vermögensinceressen) in dieser Entscheidungsfreihei[ 
ei ngeseh rankt ise. 
Der Täter verletzt danach seine Pflicht zur Besorgung {remder Vennögensangelegen­
heiten, wenn er sich für eine Unterlassung entscheidet, die mie ihr inhalelich nicht zu 

vereinbaren isr, ferner dann, wenn er zwar handelt, aber die Art und Weise der 
Handlung mit einer dem Täter auferlegten Beschränkung des ihm eingeräumten 
Ermessens unvereinbar ist. Der Treubruchsratbestand ist daher nur durch (vorsätz­
liches) Unrätigbleiben oder durch einen (vorsätzlichen) Ermessensmißbrauch erfi.i!J-

41 0/10, Grundkurs ßT (Fn· 9), § 54 11 ~ b, d, S. 25 8f Rdn. '~. 'J. 
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bar: Im zweiten Fall trifft der Täter zwar eine Entscheidung, für die ihm ein Ermessen 
eingeräumt worden isc. Er trifft die Entscheidung aber nicht rechtmäßig, weil ent­
weder die von ihm getroffene Entscheidung dem Vermögensinhaber gegenüber aus­
geschlossen war (Verletzung eines Ausschlußgrundes) oder weil er gegen eine Ge­
bundenheit, die Entscheidung (positiv) in einer bestimmten Weise zU treffen, ver­
scoßen hat. 
Im Ergebnis ist dies eine wesentlich »rcstriküvere Jnterpreauon<t des Treubruchs­
tatbestands, als sie in Rechtsprechung und SchrifttUm befürwortet wird. Eine. Ver­
mögensbelreuungspflicht,< bz.w. "Vcrmögensfürsorgepflichr«H, gcnauer: eine Pflicht 
zur Besorgung fremder Vermögensangelegenheiten besteht nach hier vertretener 
Auffassung nur dann, wenn der Verpflichtete zu ihrer Erfüllung im Einzelfall in 
bestimmten Grenzen Ermessensemscheidungen treffen muß und dieses Ermessen in 
einer Weise ~uszuüben hat, daß die von ihm gewählte Handlung oder Unterlassung 
den ~ Vermögerrsintcressen« des Berechtigten dient. Diese Merkmale sind nur bei 
Pflichten zu Diensten oder Geschäftsbesorgungen46 für einen anderen gegeben, bei 
denen die dem Täter übertragene Tätigkeit nicht durch ins einzelne gehende Wei­
sungen bestimmt isr, sondern - wenn auch nur im Rahmen bestimmter Ziele oder 
allgemeiner Richtlinien - eigene Emscheidungsbefugnisse bestehenY Keine Vermö­
gensberreuungsp(jjchl haben danach beispielsweise die in einem Kiosk tätigen An­
gestellten, und zwar auch dann nicht, wenn sie die Gelder eigenveranrwort.lich ein­
zunehmen, zu verbuchen und abzuliefern haben<'. Gleiches gilt z. B. für den Kassierer 
einer Bank49 . In allen derartigen Fällen, in denen dem äußeren Eindruck nach eine 
"gewisse Selbständigkeit« besteht und in Rechtsprechung und Schrifttum der Treu­
hruchstatbestand daher bejaht wird, ist bis ins Detail festgelegt, was mit den Ein­
nahmen und Ausgaben zu geschehen hat und wie sie zu verbuchen sind. Für ein 
Ermessen des Täters ist daher von vornherein kein Raum. Eine Pflicht zur Wahr­
nehmung fremder Vermögensinceressen haben dagegen z. B. ein Vermögensverwal­
terIO oder ein Anlageberater. Auf das »Maß der Selbständigkeit. kommt es dabei nicht 
an. Auch ein Hausmeister kann beispielsweise den Treubruchstacbesund erfüllen, 
wenn er mit Wirkung für den Eigentümer Handwerkerarbeiten abzunehmen hat und 
hierbei vorsatzlieh Pfusch durchgehen läßt. 
Die beiden Untreuetatbestände sind demnach zwar selbständige Tatbestände, haben 
~ber die gleiche StruktUr!' und teilweise übereinstimmende Merkmale: Untreue 
(Veruntreuung) ist die vorsätzliche Herbeiführung eines Vermögcnsnachreils durch 
eine Entscheidung des Täters, die dieser zwar im Rahmen einer ihm eingeräumten 
Befugnis, aber unrer vorsätzlichem Verstoß gegen eine Beschränkung trifft, der er 
dem Vermögensinhaber gegenüber bei der Ausübung dieser Befugnis unterliegt. Die 
dem Uncreuecacbestand zugrundeliegende Konstellation entspricht damit allgemein 
der Verletzung eines TreuhandverhältnissesP (daher der Name Untreue). 

4\ BGHS, '5, H4· 
46 Vgl. im einzelnen Lenckner, in: Schönkc/Schrödcr (I:'n.,) § 166 Rdn 'I m.w.N<\chw. 
47 Lenrkne,., in : SchonkciSchröder (FII. 1), § 166 Rdn . 16: .Inhaltlichc En,schcidungskompctcn7.". 
4& A. A. BGHS .. I J. J' 5.3'& f. für den Verwol,er C,MS F.hrk'rlenscl .. hcrs eines Eiscnb,hnunlcrnehmcn, 
'19 Zur Gegcnauff.ssung "gl. die Nachweise in DGHSl. 'J, .1'\, J' g f. 
50 L~"ck,,<y, in; Schö nk el5ch"ödcr (Fn. 1). § ~66 Rdn. lJ m.w.N,chw. 
5' 0" Mißbr, uch,Ia,I,cst,nd ist nicht e\Wa ein Unl,rhll de, Treubruchslatbcsunds: Der Trcubmch".,b.· 

st,nd bc,id" sich ,uf jeden Ermessensmißbrauch, der in den Fallen des Mißb,..uchsutbeSf,nd, in einem 
VC"'toß gegen eine Vcrfugungs- oder VerpOichlungsbe,ehr.nkllng besrdn. 

p Der (juri"isch allerdings grundlegende) Unoe",c)'ied bcsttht led,glich d:uin. daß der Treuhand.r selbS! 
Inh.bor der ihm Ircuhänderisch ilbcrl."cncn Vcrmogensrcch,C" wird. während der VeruOlrcucnJr Eno­
.che,dungen über {remdes Vcnn6~cn trifft. 
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c) Anwendung der ermittelten Merkmale des Treubruchstatbestands auf den 
vorliegenden FaLL 

I . Die Pflicht Helmut Kohls zur Betreu~tng fremder Vermögeminteressen 

Die Pfficht des Vorstands einer Partei zur Abgabe eines Rechensch~ftsberichts nach 
§§ 2'> ff. ParteienG iSl keine Pflicht zur Betreuung fremder Vermögensinreressen. Die 
Erklärung, die die Panei danach abzugeben h:u, isr in ihrem Inhalt bis ins Detail exakl 
festgelegr, 50 daß schon aus diesem Grunde für Helmut Kohl insoweit keine Vermö­
gensbetreuungspflicht bestand: Für ein Ermessen war kein Raum. Tm Unterschied 
z. B. zu den Pflichten eines Sreuerberaters gehl es insoweit nicht darum, durch 
Gesraltungserklärungen nach eigenen Zweckmäßigkeitserwägungen möglichst gün­
stige verrnögensrechrliche Wirkungen herbeizuführen, sondern es wird schlicht nach 
den Einnahmen, den Ausgaben und dem Vermögen der Panei gefragr (§ 24 Abs. 1 S. I 

ParteienG). Bei exakter Analyse existiert nicht einmal eine Pflicht der Partei gegen­
über dem Präsidium des Bunde5cages lJ zur Abgabe der Erklärung, sondern nur eine 
Obliegenheit, deren Verletzung für die Partei mit dem Nachteil verbunden ist, den 
Anspruch auf staatliche Förderung (§ I S Partei enG) einzubüßen. Die Bestimmungen 
des Parteiengesetzes können daher für Helmut Kohl keine Pflicht zur Betreuung der 
Vermögensinteressen der CDU begründen. 
D~vo(l zu trennen ist, daß Helmut Kohl aufgrund seines ParLeivorsil2.eS die Pflicht 
oblag, die Partei zu leiten (§ 34 Abs. I S. [ CDU -Sl2lut) und zu vertreten (§ 34 Abs. 3 
CDU-Starut). Diese Pflicht eines (Vereins-)Vorsitzenden enthälr zweifellos den für 
den Treubruchsratbestand erforderlichen Ermessensspiclraum und sie bezieht sich 
auch auf die FinanzwirtSchaft di!s Vereins: Zwar sind in § 46 CDU-Starut sowie in der 
Finanz- und BeilJagsordnuo.g der CDU insoweit Sonderzuständigkeiten des Gene­
ralsekretärs und des Bundesschatzmeisters vorgesehen. Daraus kanll jedoch nicht 
geschlossen werden , daß der Vorsirzende sich bei der Leitung und Vertretung der 
Partei um deren Fillanzen nicht zu kummern brauche. Das Gegenteil ergibl sich z. B. 
daraus, daß der Etat der Partei nach § 34 Abs. 2 CDU-Starut nur .. mit Zustimmung 
des Vorsitzenden« aufgestellt werden kann, iSI aber im übrigen letzrlich i!ine vereins­
rechtliche Selbstverständlichkeit: Zur (umfassenden) Leitung der Partei gehört auch 
die Sorge {ur deren Vermögen. Die Pflicht zur Leirung und Vertretung der Pareei 
umfaßt daher auch die Pflicht, die Vermögensinteressen der Partei wahrzunehmen, ist 
also eine Vermögensberreuungspflicht. 
Auch nach den in Rechtsprechung und Schrifttum vertretenen Auffassungen ist nicht 
zweifelhaft, daß die Pflichten eines Vereinsvorsitzenden u. a. eine Vermögensbetreu­
ungspflichr beinhallen. Offen kann danach lediglich der Umfang dieser Pflicht sein. 
Im einzelnen muß dies an Hand des Entscenungstatbestands der Vermögensbetreu­
ungspflichr, im Fall der CDU insbesondere durch Abgrenzung der Kompetenzen des 
Vorsitzenden von denen des Generalsekretärs und des Schatzmeisrers, ermiueh 
werden l ', Für den vorliegenden Zusammenhang kommt es dabei aber auf die grund­
sätzliche Frage an, ob die Vermögensbetreuungspflicht jede Entscheidung des Vor-

Sl Oie inlemen Pflichten gcgcnübtT cl." Mitgli<dcm bietben hier im ",o«ndichen unberucksidnigl (vgl. § ! 
Ab,. i FBO. d~zu unten). Gleiches gilt . ueh fur die Pflich, d"r ;ct7.igcn Pancifuhrung, SchadenscrS>l~­
~ospriiehe g<>gen Helmur Kohl gehend zu m,ehen: Ob der r,neivorsl. nd diese Anspriiche zum Nachteil 
der Ges.mrnclt der Mirgli.dcr einfach .uf sich beruhen lassen k.nn (ohnt sicb selbs< wegen Verunlreuung 
vo n Partei" ermogen "r .. !bar zu m.ehen) oder HcI",1I/ KoM durch die V ... nbssung von Spenden Driller 
an d ie CDU se;ne "igenen Sehadcnsersa tz pflieh.en erfüllt h." sind (schwierige) Themen hir SICh . 

S 4 Diese Prüfung fü hrt im Ergebnis zu e;n« !.eilweiscn EntlastUng des Vorsi, zende n "on der ihm obhegend <ll 
Verm ögen,betreuungspflicMt: Er braucht ,ich nicht um Detail , zu kü mmern, für die ;n Statut und FBO 
SonderzuSlä.ndigkeilcn vorg<"Sch"n , ;"d. Abcr di e all gemein< Sorgt für die Fi"ooztn der Partei gehört se hr 
,",ohl zu seinen Aufg~b. \l. 
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sitzenden betrifft. mit der vermögensrechtliche Folgen verbunden sind, oder ob 
lediglich solche Entsc.heidungen von ihr umfaßt werden, die sich (wie etwa die 
Genehmigung des Etats der Partei) unmiuelbar auf das Vermögen der Partei bezie­
hen. Die Auslegung ergibt, daß im Falle eines Vcre;nsvorsitzenden nur die erst­
genannte Alrernative in Betracht kommt.: 
Die Pflicht zur Leirung und Verrretung eines Vereins beinhaltet die um(:tSsende Sorge 
für das Erreichen der in der Satzung festgelegten Ziele. Gegenstand der Pflicht des 
Vorsitzenden sind daher alle Entscheidungen über Umstände, die nach seinem Er­
messen diese Ziele fördern oder ihnen llindcrlich sein können. Der Vorsitzende handele 
daher nicht nUr pflichtwidrig, wenn er sich als Mitglied vereinsschädigend verhälr, 
sondern auch, wenn er sich rUcht bemüht, dem Wohl des Vereins zu dienen und Schaden 
von ihm zu wenden, oder seine Satzung mißachtet. Zwar geht es a\Jfgrund des Tatbe­
standserfordernisses des Vermögensschadens im vorliegenden Zusammenhang aus­
schließlich um solche Entscheidungen des Vorsitzenden, die mit nachteiligen finan­
ziellen Auswirkungen verbunden sind. Sie lassen sich aber nicht gegenständlich (etwa 
auf ~Finanzangelcgenheiren«) beschränken. Die "Leitung« de~ Vereins ("Paneifüh­
rung«) läßt sich im Unterschied zur Zuständigkeic ;lnderer Organe gerade nicht auf im 
einzelnen bestimmte Teilzuständigkeiten begrenzen, sondern betrifft alle Vereinsan­
gelegenheiten, einschließlich der Sorge für das Vereinsvermögen. Wer zur Leitung 
eines Vereins verpflichtet ist, hat bei allen Entscheidungen. die er für den Verein eriffr, 
die Auswirkungen, auch auf das Vermögen des Vereins, zu beachtCiI. 
Als CDU-Vorsirzender hatte Helmut Kohl daher die - tatbestandlich nicht auf 
einzelne Fälle besclu-änkbare, sondern umfassende - Pflicht, die Vermögensintcressen 
der CDU zu betreuen. 

2. Verletzung dieser Pflicht 

Ein Partei vorsitzender verletzt seine Pflicht zur Betreuung der Vermögensinteressen 
der Partei wie dargelegt immer d;mn, wenn er sicb entweder nicht um das Vermögen 
der Partei kümmert, es also umcrläßt, deren Vermägensinteressen zu betreuen, oder 
aber ermessensfeWerhafte Entscheidungen trifft, die der Partei einen Vermögens­
schaden zufügen. Worauf sich diese Entscheidungen im einzelnen beziehen, ist inso­
weit unerheblich. Sie kann 1.. B. Ausgaben für satzungswidrige Zwecke, wirtschaft­
lich unvoneillufce Grundscücksgeschäfte, Überschreitungen des Wahlkampfetats 
oder überzogene Gehairszahlungen betreffen. Bei allen diesen Entscheidungen hat 
der Vorsitzende zwar zunächst ein Ermessen. Soweic ein Ermessensfehler vorliegt, 
nande\c er jedoch pflichtwidrlg. 
Ein Paneivorsiezender verletzt daher seine Pflicht zur Betreuung der Vermögens­
interessen der Partei auch dadurch, daß er eine nach dem ParceienG unvollständige 
Erklärung abgibc, von der er weiß, daß sie für die Panei zu immensen Vcrmögens­
nachteilen füllt[. Eine sachliche, einer rechtlichen Überprüfung standhaltende 
Zweckmäßigkeitserwägung, die für die falsche Rechenschaftslegung spricht, gibt es 
nicht. Kohl hat daher seine Pflichten als Partei vorsitzender verletzt. 
Otto stellt in seinem GUlachren demgegenüber fest, ~der Verscoß gegen öffemlich­
rechtliche Pflichten, auch wenn sie selbständig vermögensbelastende Sanktionen 
auslösen~. könne "nicht als Treubruch erfaßt wcrden« . Dies sei ~ Ietzt.lich so allgemein 
anerkannt, daß es nicht weitcr diskutiert wird"H. Diese Feststellungen treffen weder 

\ 5 OllO, GUllchtcn (Fn. ),5. '7 . 
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in der Sache zu noch geben sie den Diskussionssund zutreffend wieder: Duos 
Ausgangspunkt, &nur eine innerhalb des pflichcenkreiscs liegende Pflichtverlelzung« 
sei »untreueerheblich,,!6, ist zutreffend (wenn auch eine Binsenweisheit). Gleiches 
gilt für den Sa,z, daß die ~ Vermögcnsschädi~ng ... d~her innerhalb des beTreuten 
Nlichtenkreises liegen"!? müsse. Daß eine öffentlich-rechtliche Pflicht flieh, zur 
Betreuung eines (privaten) Vermögens verpflichtet, triffe ebenfalls noch zu (die Ob­
liegenheit der Partei, einen Rechenschaftsbericht abzugeben, kann schon deshalb 
keine Pflicht zur Betreuungfremder Vermögensinteressen sein, weIl es um das eigene 
Vermögen der Panei geht). Die Rechenschaftslegung als Gegenstand einer umreue­
rechtlichen Vermögensbctreuungspflicht zu deklarieren, ist daher in der Tat abwegig. 
Ebenso abwegig ist es aber, die Pflichten des Vorsitzenden der Panei insoweit zu 
ignorieren. Duo verschweigt, daß es in § > Abs. 1 FBO heißt: 
.. Spenden an die Panei ... sind unter Angabe des Namens und der Anschrift des 
Spenders sowie der Gesamthöhe der Spende im Rechenschaftsberich, zu verzeich­
nen«. 
Danach bes,cht auch ziviireehrlich eine Verpflichrung, die der in § 23 PaneienG 
vorgesehenen Rechenschaftspflicht völlig entspricht. Daß den Parteivorsitzenden 
unabhängig von dieser Detailbestimmung eine umfassende Vermögensbctreuungs­
pl1icht trifft, ist ebenfalls »so allgemein anerkannt, daß es nicht weiter diskutiert 
wird«. Hier finden sich aber genügend FundsteIlen, die dies belegen l ! . 

Der entscheidende Bruch in der Ar~mentaüon Duos besteht danach in Folgendem: 
Der Täter einer Untreue kann dic ihm obliegende» Vermögensbetreuungspflicht. 
zwar nicht dadurch verletzen, daß er dem InJuber des betreuten Vermögens duf 
andere Weise als durch Verletzung eben dieser Pl1icht vorsiüzlich einen Schaden 
zufügt, mit der Konsequenz, daß jede Schädigung nach § 82.6 BGB durch den Inhaber 
einer solchen Vermögensbetreuungspl1icht eine strafbare Untreue wire: Wer bei­
spielsweise verpflichtet ist, selbständig die Stcuerangelegenheitcn eines Unternel\­
mcns zu besorgen, ist nichr deshalb wegen Untreue srrafbar, weil er durch das 
Abstellen des Firmenfahrzeugs im Halteverbot ein Verwarnungsgeld zum Nachteil 
der Finna auslöst. Srelle dagegen der Geschäfcsführer des Unternehmens das Fahr­
zeug vorsätzlich ins Halteverbot, weil Bußgeld und Abschleppkosten die Firma 
tre(fen, machr er sich wegen Untreue strafbar, weil er seine Ger.chäflsführerpj7ichten 
verletzt. Der selbständige, nach seinem eigenen Ermessen handelnde, zur umfassen­
den Sorge für fremdes Vermögen handelnde Täter verletzt seine Pflichten, wenn er 
den Vermögensinhaber vorsätzlich schädigt - auf welche Weise auch immer. Soweit 
seine Pl1icht gegenständlich beschränkt ist, kommt der Treubruchsrathestand nur in 
diesen Grenzen in Betracht. Daß die Sorge für das fremde Vermögen Gegenstand der 
Pl1icht des Täters sein muß, ist aber dann kein einschränkendes Merkmal, wenn es -
wie im Fall des Paneivorsirzenden, aber auch eines Vormunds, gesetzlichen Vertreters 
usw. - um umfassende Vermögeosbetreuung geht. 
Die Abgabe eines falschen Rechenschaftsberichts nach §§ 2) H. PancienG war daher 
eine Verletzung der KohL als Paneivorsitzendem obliegenden Pflicht, für d;\s Ver­
mögen der Partei Sorge zu tragen. 

16 Ol/Q. Guudllcn (Fn. }), S. '7· 
57 0/10. Gutachten (Fn. ). $. '7· 
sS Ftir den l.ndcs'·orsitn ndcn cin., Porte; .usdrücklich BGH W;SIf> "S6 • .'.16. 
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J. Schaden der CDU 

Der Verlust eines Anspruchs auf öffentliche Förderung nach § 23 Abs. I S. I Alt. 1 

ParteienG ist ein Vermögensschaden. Daß es insoweit nicht um Einbuße.t1 vorhande­
ner Vermögensgegenstände und nicht um eine Zahlungspllicht der Pareei, sondern 
nur um eine Kürzung von Zuwendungen gehr, die sie andernfalls erhalten hätte, 
ändert daran njchts, da es hjer um Strafbarkeit wegen einer Pflichtverletzung durch 
Unterlassung (Verschweigen der Spende) geht, so daß es nicht auf die reale Einbuße, 
sondern die hypothetische Erlangung von Vermögensgegenständen ankommt. 
Dieser der CDU cmsrandene Schaden wird von allen Beteiligten bisher auf ca. 6,5 
Millionen DM beziffert. Dieser Betrag ergibt sich aus der Summe der Spenden (ca. 
2,[6 Millionen DM) und der Höhe des Zweifachen (4.32 Millionen) des nicht ord­
nungsgemäß veröffentlichten Betfags. Diese Berechnung ist falsch. § z 3a ADs. [ 
lautet: 
"Hat eine Pane; Spenden rechtswidrig erlangt oder nicht den Vorschriften dieses 
Gesetzes entsprechend im Rechenschaftsbericht veröffentlicht .. . , so verliert sie den 
Anspruch auf staatliche Mittel in Höhe des Zweifachen des rechtswidrig erlangten 
oder nicht den Vorschriften dieses Gesetzes entsprechend veröffentlichten Betrags. 
Die rechtswidrig angenommenen. Spenden sind ao d<\S Präsidium des Demschen 
Bundestages abzuführen«. 
Daraus ergibt sich: Der FakLor ,.Spende mal 2" füf die Reduzierung des Anspruchs 
auf staatliche Förderung erhöht sich um den Be(rag der Spende nur bei der rechts­
widrigen Edangung (anonymer) Spenden, nicht aber bei der fehlenden Angabe 
anderer Spenden im Rechenschaftsbericht (um die es hier allein gehtJ~). Grund: 
Die rechtswidrig erlangte Spende ist per se abzuführen. Bei einer rechtmäßig erlang­
ten Spende gilt dies (ein1cuchcenderweise) selbst dann nicht, wenn sie nachher ver­
schwiegen wird. Für die von Helmut Kohl angenommenen Spenden hat die CDU hat 
daher nur den doppelten, nicht den dreifachen Betrag abzuführen. 
In dieser Höhe, also in Höhe von 4,32 MilJionen DM, hat d.ie CDU jedoch einen 
Schaden - wenn sich nicht daraus etwas anderes ergibt, daß im Zeitpunkt der Tat­
handlung KoM, durch die Taten seines Hessischen Amtskollegen Man/red Kanther 
der gesamte Anspruch auf staatliche Förderung bereits entfallen war. Diese (aben­
teuerlich anmutende) Überlegung scheint Kohl - wohlgemerkt: hinsichtlich der 
saatlichen Förderung in Höhe von 4,32 Millionen DM wegen der fehlenden Angabe 
im Rechenschaftsbericht., nichr wegen der vorausgegangenen Veruntreuung der Spen­
den in Höh.e von 2,[ Millionen DM - nach dem jetzigen Sachstand (arsächJich zu 
»retten". Zusammengefaßt geht es insoweit um folgendes: 
Tm Jahr 1983 verfügte der CDU Landesverband Hessen über Konten m.il einem 
Gesam(guthaben von ca . n Millionen DM . Aufgrund einer Absprache zwischen dem 
damaligen Generalsekrerär Man/red Kanther, dem Schatzmeister Sayn- Wittgenstein 
und dem Wirtscha{tsprüfer 1X!eyrauch wurde das Geld im Dezember 1983 bar abge­
hoben, zum überwiegenden Teil (20,8 Millionen DM) auf Umwegen auf cin Num­
mernkonto in der Schweiz transferiert und gewinnbringend angelegt. Der Hinter­
grund war, daß die Parteien ab 1984 verpfJjchret waren, ihre Vermögensverhälmisse 
offenzulegen, die CDU Hessen diese Millionen aber nicht offenlegen wollte. Tn allen 
Rechenschaftsberichten, die Manfred Kamher als Vorsitzender für die Jahre ab 19iL~ 
unterzeichnete, wurden künfrig die Vermögensbcsrände in der Schweiz verschwie­
gen. Daß folglich »alle CDU-Rechenschaftsberichte von 1984 bis r998 wegen der 

$9 VgL oben IV c. 
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55° Millionen in der Schweiz falsch waren, kann er~, so wird Kanther zltiert60
, -nun im 

Nachhinein nur bedauern, aber nicht roehr wegkriegen ... Er habe eben versuche, die 
Panei -in umkämpher Zeit schJagkräfrig zu erhalten«. Aus der Fortschreibung dieses 

»großen Fehlers~ besaß die CDU 1998 noch 18 Millionen, die im Rechenschaftsbe­
richt für dieses Jahr verschwiegen wurden. 
Daraus leitet der Bundcstagspräsident ab, daß die CDU sämtliche Ansprüche auf 
staatliche Förderung nach dem Paneiengeserz (für 199& geht es um 4\ Millionen DM) 
verloren habe. Zur Begründung kann er auf folgende Gesetzeslage verweisen: Nach 
§ 19 Abs.4 S.2 ParteienG müssen die Paneien - völlig unabhängig von Verstößen 
gegen § 233 P:meienG bei der Behandlung von Spenden - bis zum Ende des Jahres, 
das auf das Jahr der scaadicnen Förderung folgt, den Rechenschafrsbericht für das 

Förderjahr einreichen, für 1998 also bis Ende '999· § 19 Abs·4 S. 3 ParreienG 
bestimmt lapidar: »\Vtrd dieser bis zum 3'. Dezember ... nicht eingereicht, erfolgt 

die endgültige Festsetzung ohne Ben.icksichtigung der Zuwendungen an die Partei, 
die ihren Rechenschaftsbericht nicht eingereicht hat". Da der Rechenschaftsbericht 
der CDU Hessen für, 99& nach § 14 Abs. [ S. 3 ParteieoG Bestandteil des Gesamt­
rechenschaftsberichts der CDU war und dieser folglich ein Vermögen in Höhe von 

18 Millionen verschwieg, wies der Bundestagspräsidenr den zum 3'.12. 1999 vorge­
legten Bericht der CDU nach der in § 2) Abs. 3 PaneienG vorgesehenen Prüfung 
wegen schwerer Mängel insgesamt zurück und versagte der CDU für 1998 wegen 
nicht fristgerechter Vorlage eines ordnungsgemäßen Berichts die gesamte sta2t!iche 

Förderung. 
Für den vorliegenden Zusammenhang kommt es weder auf die Rechtmäßigkeit dieses 
Bescheids61 noch auf die sich aus ihm ergebenden Konsequenzen für die, 5 voran­
gegangenenjahre an6l

. Wenn die Auffassung des Bundestagspräsidencen zutriffr( .. lch 
habe da keinerlei Ermessensspielraum,./J), standen der CDU für 1998 keinerlei 

staatliche Fördermittel zu, so daß KoM durch sein Verhalten nicht mehr ihren Verlust 
herbeiführen konnte. Für die Verursachung des Sch3dcns durch Kanther und/oder 
KohL gebührt Kanther insoweit der Vorrang: Wenn aufgrund seines Verhaltens der 
Rechenschaftsbericht insgesamt zurückgewiesen wird, kommt es auf Details wie die 
Angabe einzelner Spenden durch Helmut KoM nicht mehr an. 
Soweit die CDU keinen Anspruch auf staatliche Förderung mehr hatte, weil Kanther 
das Geld veruntreUt hatte, es also aufgrund der Taten Kanchers für Kohl nichts mehr 
zu veruntreuen gab, liegt bei diesem nur eine versuchte Untreue vor- die jedoch nicht 
strafbar isr. Abschließend läßt sich dies erst nach Aufklärung dcr Vorgänge in Hessen 
beurteilen. 

4. Kausalicäc 

Soweit KaJ1lher nicht die gesamten, der CDU als staatliche Förderung zustehenden 4 [ 

Millionen DM durch seine (Untreue-)Handlungen verbraucht hatte, wäre die CDU 

bei pflichtgemäßem Verhalten von Helmut Kohl um 4>32 Millionen DM reicher 
gewesen. 

60 'lOSuddfutschc Zeitung .. vom J I. S. lC-oO, S, j r. 

6 I Die CDU ha\ K lage erhoben. V gl. dazu 7 .. B. Frien,irb Kdrl Fr"",,,,,. in: • Weil om $onnt'ß" vom ,6. März 
~oco: . Auch die CDU hat das R"du auf derl Rech«weß'" 

61 DIC CDU wäre bei einer Rückschreibung bis ins Ja!.r 1984 :tUr Erstattung von " .. diehen Fordergddcm in 
Hoh. von mehr 315 einer h~tbcn Milliarde ,·crplliclmt. 

6l Th,me h. -Stiddeulschc Zeitung. 16. >. 2000, $. I. 
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5. Vorsatz 

Der mögliche Einwand, Kohl habe nicht ernstlich damit gerechnet, »erwische zu 
werden«, und folglich nidu vorsätzlich gehandelt. erweist sich bei näherer Analyse 
schnell als fadenscheiniges Argument: Kohl wußte, daß die jurislische Zahlungs­
pflicht für nicht deklarierre Spenden nach dem Parceiengeselz bestand; auf die Gel­
tendmachung des Zahlungsanspruchs durch die Bundestagsverwahung kommt es 

auch nach dem wirtschaftlichen Vermögensbegriff insoweit nicht an. 
Damit erfüllt die Abgabe des falschen Rechenschaftsberichts durch Helmut Kohl alle 
Merkmale des TreubruchstatbesL1nds - mit dem einzigen Vorbehalt, daß ibm Man­
[red Ka.nrher zuvorgekommen ist. 

d) Sperrwirkung des Parteiengesetzes? 

Quo vertritt in seinem Gutachten - wie erwähnt in Zusammenhang mit dem nicnt in 

Betracht kommenden § lp Abs. I Alt. f ParteienG - die Auffassung, "die Sanktionen 
des § 233 Abs. I ParteienG« könnten generell nicht oals Vermögensschaden im Sinne 
des § 266 StGB" angesehen werden~'. Würde man dem folgen, wäre auch bei der hier 
zugrundegelegten Auffassung, nämlich bei der Heranziehung des § 23a Abs. t Alt.'} 
ParceicnG. die Strafbarkeit Kohls aufgrund der Spezialregelung im Parceiengeseez 
ausgeschlossen. Auch diese Erwägung läßt sich jedoch aus mehreren. hier nur in aller 
Kürze zu erwähnenden Gründen nicht halten: 
I. Ouo stutzt sich in einer umfangreichen Auswertung von Materialien zur Neu­

fassung des Paneiengesetzes im Jahr 198..\ auf die Tatsache, daß im Paneiengesetz 
auf eine besondere strafrechtliche Sanktion gegen die Spendenempfänger verz.ich­
tet worden sei . Diese Feststellung trifft im Ergebnis zwar zu, weil im Parteien­

gesetz selbse eine Strafbestimmung für die Spender in der Tat nicht enlhalren ist. 
Damit läßt sich jedoch niehr begründen, daß die Zahlungsverpflichrung der Panei 
nach § 23a ParceienG kein Vermögensschaden im Sinne des § 166 SrGB sei. Ob der 

Verlusr der 4' Millionen DM für 1998 ein Vermögensschaden ist, richtet sich 
ausschließlich nach § 266 51GB. Die Subsumtion umer das Merkmal Schaden 

kann zwar gegebenenfalls mir Bestimmungen des Parteiengesetzes begründet 
oder verneinl werden. Ein nach allgemeinen Merkmalen vorliegender Schaden 
läßt sich aber nicht mit der Begründung verneinen, daß seine Bejahung zur Straf­
barkeit wegen Untreue führe, »die der Gesetzgeber ausdrücklich verhindern 
wollte,,6l, 

1. Die Regelung im Parreiengesetz läße nur den Schluß zu, daß die Verfasser dieses 
Gesetzes eine zusätzliche Strafbarkeit der Empfänger illegaler Parceispenden niche 
wollren. Sämtliche l\nderen Srrafutbescände bleiben ruervoll unberührt, soweit das 

Parteiengesetz nicht eine ausdrückliche Privilegierung schafft. 
3. Es isc unschlüssig, eine solche Privilegierung für beseimmte Delikte (nämlich 

Unereue) zu bejahen, bei anderen Delikten (nämlich Sreuerslraltaten) jedoch zu 
verneinen. Ouo beruft sich jedoch ausdrücklich auf die Feststellung in den Gc­
scrzcsmaterialien, nach denen ~ kriminel!e Umgehungsmethoden ... auch bei den 
Empfängern von Spenden steuersuafrechtlich zu ahnden,,66 seien. Auch nach 

Quo's Auffassung hat sich Kohl daher wegen eines kriminellen Delikts strafbar 
gemache"7 

64 Orto. GULachlcn (Fn. ), S. '0 rr. 
Gs Ouo, Guuchtcn (fn. J). S. ,6. 
66 Orto, Gut"htc·" (Fn. J), S. 'S. 
67 Auf den Umst,lnd . d'lß eine S!,u~rst rahat politisch weniger inj Gewicht. zu foli en s~beint lls cine UnIrCU<. 

Hf 
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552 4. Auf die Abfiehren des Gesetzgebers kommt es nicht an, soweit diese im Gesetzes­
wortlaut nicht zum Ausdruck kommen. Dies ist in den Lehren zur Auslegungs­

mec.hodc allgemein anerkannt. 
5. Es geht gerade nicht darum, .. auf einem Umweg die str2f rechtliche Sanktionierung 

von Verstößen gegen Regelungen des Parteiengesetzes~ zu konstruieren, die die 
Urheber des Parteiengesetzes »nicht gewollt« hätten. Vielmehr kann umgekehrt 
die allgemeine Geltung des § :t66 StGB rucht auf dem Umweg uber das Parteien­
gesetz für einen bestimmten Personenkreis (nämlich die Empfanger illegaler 
Spenden in politischen Parteien) verneint werden. 

6. Das Parteiengesetz (vor allem die Regelung in § 23a ParteienG) iSI gerade keine 
»abschließende Regelung der Verstöße gegen die Regelungen des Parreieogescl­
zes«G8, sondern sie berrifft ausschließlich das Verhällnis zwischen der Partei und 

der Bundestagsverwaltung. Weder für die Empfänger noch für die Spender enthält 

das Parteiengesetz eine besondere Strafbestimmung. Daher lassen sich für die 
Strafbarkeit einzelner natürlicher Personen aus der Parteienfinanzierung und 
den Strafzuschlägen für illegale Paneispenden, die den nichtrechtsfähigen Verein 
treffen, keinerlei Schlußfolgerungen ziehen. 

Entsprechende Einwände ergeben sich gegen die Auffassung OllOS, auch aus § 30 
OWiG~ sei zu encnehmen, daß die für die Partei entstehende Zahlungsverpllichrung 
keine Vermögensschädigung sei, die innerhalb des vom Täter betreuten Pflichtkreises 
liege70. Gegen die,. Verdoppelung", der Strafbarkeit (für Tärer und Vermögensin­
haber), die Ouo insoweit als Gegenargumem heranzieht, ist nicht das Geringste 
einzuwenden: Der Täter (und in der Konsequenz des § 30 OWiG auch der Vermö­
gensinhaber) hafter für die von ihm begangene Ordn.ungswidrigkeit, beispielsweise 
ein Delikt nach dem Wasserhaushalrsgesetz. Das ist der umweltrechcliche Teil der 

Angelegenheit. Davon streng zu trennen ist, daß ein angestellter Täter aueh das ihn 

beschäftigende Unternehmen schädigt, wenn dieses nach § 30 OWiG zur Verant­
wortung gezogen wird. Ob es juristisch haltbar ist, dem Unternehmen neben einer 
deliktsrechtlichen HaftUng wegen einer eigenen Aufsichtsptliehtvcrletzung zusätz­

lich eine Gefahmagungshaftung für das Delikt des Täters aufzuerlegen, muß ruer 
offen bleiben: Diese Fragen führen z.u den äußerst umstrittenen Problemen der 
Unremehmensstrafbarkeit (die übrigens VOll Otto in Fachdiskussionen zu Recht 
abge!ehnc wird, auf die aber hier nicht näher eingegangen werden kann) . Jedenfalls 
ist es ausgeschlossen, ,lUS diesen Sonderzusammenh~ngen irgendwelche allgemeinen 
SchluBfolgerungen für den Untreuetatbestand zu ziehen . Nach dem Gesetzeswort­
laut und damit bei der Anwendung des Gesetzes stellen sich alle diese Probleme nicht. 
Die Heranziehung von Beispiels- und Vergleichsfallen (die immer "anders« sind) ist 
methodisch ohnehin unzulässig. 

Der grundlegende Fehler in der ArgumeOlation Duos besteht in beiden Fällen darin. 
daß für die Anwendung des § 266 StGB auf (Schein-)Argumente aus systematisch in 
völlig andere Zusammenhänge gehörenden Bestimmungen zurückgegriHen wird: Ob 
ein Vermögensschaden vorliegt oder nicht, richtet sich nach der ~ngemeinen Scha­
denslehre, nieh! nach der Umernebmenshaftung nach § 30 OWiG und nicht nach 
§ 2Ja ParteienG. Die systematisch zu rrennenden Bereiche schließen einander nur 
dann aus, soweit Gesetzeskonkurrenz besteht, die nach allgemeinen mClhodischen 

kommt es nicht ~n . Die St .... f .... hm~n der §§ ,66 5tGB und 370 Abg.benordnung si nd idCllt;sch. - Di~ 

SlYalblrkcit wegen Betrugs kommt uhnehin hin zu. 
6& O@. Gut,clnen (Fn. »), S. ,6. 
69 Die Bestimmung be2i('h, sich auf ,. Geldbußen geg"n juristische Pcr<ollcn und Pcrsonco\'creimf:ungen« 

wegen der VOn ihren Org.nen beg.ngcnen S,r.lüaten und Ordnungswidrigkeiten. 
70 Quo, GUI~clmn (Fn. », S. ' 7. 
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Regeln festzustellen ist (was OtlO nicht tut). Soweit Gesetzeskonkurrenz nicht 
besteht »summieren sich" die Strafbarkejten nach den einzelnen Bereichen: Begeht 
beispielsweise ein vermummter Täter einen Landfriedensbruch, ist er sowohl nach 
§ 12.5 StGB $[rafbar als auch wegen Versloßes gegen das sogenannte Vennummungs­
verbot verantwortlich. Aus der T:nsache, daß er bei der Begehung des Landfriedens­
bruchs vermummt war, schließen zu wollen, daß er nicht wegen Landfriedensbruch 
bestraft werden kann, weil seine Tat schon vom Vermummungsverbot erfaßt sei, ist 
offensichrJich verfehlt: Würde die angeblich »selbständige und abschließende'< Re­
gelung der Verstöße gegen die Regelungen des PaneienG suafrechd.iche Sanktionen 
insoweit tatsächlich ausschließen, würde er sich nicht einmal wegen Betrugs strafbar 
machen. Die Täter hätten bei der Erlangung von Parteispenden freie Hand - es rräfe 
nur die Panei. Das Risiko wäre auf den Verlust der Gesamtsumme der staatlichen 
Förderung beschränkt. Die Unterstellung OtlOS, daß die Parteien dies so wollten, 
hiiue weitreichende Konsequenzen: Alle machen sich strafbar, wir nicht.. Selbst wenn 
sie dies gewollt haben sollten - es isr ihnen jedenfalls nicht gelungen. Dies würde 
nämlich die Erklärung voraussetzen: Die §§ 2.63, 266 SrGB und andere durch den 
verantwortlichen Parteivorsitzenden insoweit erfüllbaren Bestimmungen sind nichl 
anzuwenden. 
0/10 greift bei seiner Argumentation bei näherer Analyse letzelich unterschwellig auf 
ein psychologischcs Momenl zurück: Da schon die Partei mit dem Doppelten oder 
gar Dreifachen des Betrags der Spende bestrafr wird, wäre es ein Verstoß gegen den 
Grundsatz ne bis in Ulem ( .. Verdoppelung der Strafe a7 1), wenn darüber hinaus auch 
noch der Täter bestrafr würde. In Wahrheit besteht genau der umgekehrte Zus~m­
menhang: Erst einmal wird der Täter bestraft. Darübec hinaus wird in Ausnahme­
fällen - wje im Fall des § JO OWiG - dem Umcrnehmen bzw. der Panci eine Buße 
auferlegt. Verdreht man diesen Zusammenhang, wie Olto dies tut, wäre die konse­
quente Schlußfolgerung: Der Täter hat sich also nicht maJbar gemacht. Wofür hafter 
dann eigentlich die Panei? 

e) Ergebnis 

Helmut KlJhl hat daher, soweit die staarliche Förderung für die Partei nicht bereits 
ohnehin verloren war, auch durch das Verschweigen der von i.htn angenommenen 
Spenden im Rechenschaftsbericht deo Treubruchs[2(bestand erfüllt. 

VI. Konkurrenzen, Strafrahmen, Ergebnis 

Der ehemalige CDU-Vorsitzeode, Dr. Helmut Kohl, hat sich in mehrfacher Weise 
wegen Umreue strafbar gemacht: 
Durch die Übereignung des Geldes an Horst Weyrauch und die Nichtabfüh.rung des 
Geldes an die Parteikasse hat er in Idealkonkurrenz" den Mißbrauchs- und Treu-

7' Duo, GUI.cI"en (Fn. }). S. 17. 
7' Das , Ilgemeine Verh' l! nis heider Tllbeständc zueinlndcr;" 7."''' unlStrHUn (vgl. z. ß. die Nachweise bci 

Luk"crl Kiihl, StGB. l} . Auflage München '999. § 266 Ran . ,,) . Eine <"kre A "a lys e der Gosct7.0sS!ruk­
tur führ, jedoch entgegen den uberwiegcncl Vertretc.nen Auffassu ngen zu dem Ergebnis, daß eint solche 
ld.,lkonku rre llZ ohne weiteres möglich iSI: Kohl hat de n Tatbestand in >-weif.cher Hinsicht erfüll!: Zum 
einen hai er d~n Verlust d .. Eigcnw l11srcchts bewirkl. zum and eren I"'t cr es - -durch dieselbe f·h ndlu ng. 
- der Pmcilussc vorenl halten. D;tß der Schaden nur 1.1 Millionen DM, .Iso nich l 4,1 Millionen bel.r:igt, 
:inden nichu d"r;,n, daß die Tat in beiderlei Hinsic ht .Is Untreue ,t~fbar ist. Gcset;oeskonkurr(·n7. Jiegt 
nichl vo r ("gI. meine Ausführungen. H.ushah suntrcuc (Fn. (1). l. Tei l. C Il 1$. S. "4 ff. 

J5J 
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ff4 bruchstatbestand erfüllt: Es war Untreue, das Geld an Weyraltch und nicht an die 
CDU-Kasse (Abteilung: .. Offiz.ielles Rechenwerk«l zu geben. 
Durch die eigenmächtige Verwendung der auf den Anderkonten liegenden Gelder haI 
er erneut den Mißbrauchstatbestand erfüllt: Es war Untreue, das Geld an die nach 
eigenem Gutdünken ausgewählten Empfänger zu geben. Daß die dadurch verun­

treuten Geldbeträge denjenigen entsprechen, die schon pllichtwidrig an Weyrauch 
übereignet worden waren, also scheinbar dasselbe Geld zweimal veruntreut wurde, 
ist in Wahrheit kein Problem, weil nicht etwa mit dem Rücklluß des Geldes von 
Weyrauch die StralbarkeilKohls wegen der ersten Untreue entfällt: Dieses Delikt war 
mit der Übereignung an Weyrauch vollendet';. Weyrauch hielt es für weitere Taten zur 
Verfügung. 

Kohl hat sich schließlich dadurch wegen Untreue strafbar gemacht, daß er der CDU 
durch Nichterwähnung der Spenden im Rechenschaftsbericht vorsätzlich einen 
Schaden in Höhe von 4,)1 Millionen DM wgefügr hat, soweit nicht der Anspruch 
auf staatliche Förderung bereits aufgrund der Mängel des (Teil-)Rechenscbafesbe­
rielus der CDU Hessen wegen der dortigen Affäre endallen war. 
Nacb §§ 266 Abs. 2 i.V.m. 263 Abs. 3 StGB wird die Untreue in besonders schweren 
Fällen mit Freiheitsstrafe von sechs Mon~ten bis zu zeho Jahren bestraft (die bloße 
Verhängung einer Geldstrafe ist damit ausgeschlossen) ... Ein besonders schwerer Fall 
liegt in der Regel vor, wenn der Täter ... einen Vermögensverlust großen Ausmaßes 
herbei(ührt". Als Mindeslberrag werden im Schriftrum ein Betrag von 20. 000 DM, im 

Regienmgsencwurf zum 6. StrRG ein Betrag von 100. 000 DM genannt. Bei einem 
Schaden von 2,16 bzw. 4,)2 Millionen DM ist das Regelbeispiel danach in allen drei 
Fällen eindeutig erfüllt. Dies gilt selbst dann , wenn Kohl in Jahren für die noch keine 
Verjährung eingetreren ist, »nur" 3°0000 bis 4°0000 DM erhalten hae·. 
Die abschließende Beurteilung des Konkurrenzverhältnisses zwischen diesen drei 

Veruntreuungskomplexen bzw. -abschnitten hängt von der wohl nur von ihm selbst 

zu beantworrenden Frage ab, ob Kohl bereits bei der Übereignung des Geldes an 
W'eyrauch die spätere Verwendung und die Nichtangabe im Rechenschaftsbericht 
geplant oder ob er sich erst nachher zu diesen Handlungen entschlossen hat. 

VIII. Die Behandlung des Falles durch die Staatsanwaltschaft Bonn 

Dem Vernehmen nach beabsichtigt die Staatsanwalcschafl Bonn, das Verfahren gegen 
Helmut Kohl nach § , 5 P StPO gegen Zahlung von 1.5°000 DM einzustellen. Ob die 
öffentlich geäußerte Vermutung zutriHr, die entsprechenden Meldungen seien zu­

nächst nur ein "Testballon« gewesen, um die Reaktion in der Öffentlichkeie zu 
erkunden, kann offen bleiben. Wenn ja., ist dieser Test offenbar positiv verlaufen. 
Gegenwärtig wird Presse berichten zufolge nur noch über die Frage von Ratenzah­
lungen verhandeltlI. 

Legt man die gängige Praxis zugrunde, geht also aucn die Staatsanwaltschaft Bonn 
nach dem Ergebnis ihrer bisherigen Ermictlungen davon aus, daß Helmut Kohl ein 
kriminelles Delikt begangen hat. Helmut Kohl ist dem Vernehmen nach zur Zahlung 
des verlangren Betrags bereie, teile also diese Auffassung. 
Die Talsache, daß Helmut KoM dennoch unter Rückgriff auf § '5.33 Sero ciner 

7.1 D l her :inden .uch d,r nachlr'glich~ Srcndcn~klion.n der ;,",frechtlich.n Beurteilung des Falles nich!; . 
74 Vg J. 0110. G lI,",,,hren (Fn. J), S. J . 

75 Vgl. z. B . • Süddeu tSche Zeitung" '·om l . 9. 2000, $. I: ·. Umrt\Jc-E.rmi"luogcl1 vor dem E.nde - Kohl 7.ahlt 

Geldbuß" in Raren<. 
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strafrechtlichen Verurceilung encgehen wird, erforden eine ausführliche Analyse, die 

jedoch den Rahmen des vorliegenden Beitrags sprengen würde. Nach semer früheren 
uneidlichen Falschaussage vor einem Untersuchungsausschuß des Deutschen Bun­
destages kommt er bereits zum zweiten Mal in den Genuß dieser fragwürdigen 
Bestimmung - obwohl er die Namen der Spender und zahllose andere DeraiJs 

nach wie vor hartnäckig verschweigt, so daß zumindest zweifelhaft ist, ob § J S 3a 
$rPO überhaupt anwendbar ist. Der Fall Kohl kann jedenfalls künfeig als Schulbei­
spiel für die Richtigkeit der Befürchtung SchmidhäuseTS aus dem Jahr 1975 dienen, 
daß die Vorschrift dazu benutzt werden wird, daß sich die finanziell potemen Täter 
"freikaufen«76. Oder gibt es jemanden, der ernstlich bestreitet, daß ein weniger 

prominenter Beschuldigter, der sich eine mehrfache Untreue in einem besonders 
schwcn:n Fall mü einer derartigen Schadenshöhe zuschulden kommen ließe, inzwi­

schen in einer Justizvollzugsanstalt säße? 

IX. Rechtspolitische Einwände gegen die Fassung des Untreuetatbestands? 

Eine unbefangene Analyse der Ergebnisse, zu der eine methodische Anwendung des 
Uncreuetatbestands auf den Fall Kohl führe, zeigt, daß gegen diese Ergebnisse nur 
schwerlich erwas einzuwenden ist. 

a) "Uferlos weit«? 

Daß der Untreuecatbestand - in beiden Alternativen - hinreichend bestimme ist, ist 
bereits dargelegr worden. Zu beantworten bleibr daher nur die Frage, ob der Tarbe­
stand tatsächlicJ, »zu weit « ist. Über diese rechtspolitische Frage läßt sich wie über alle 
polirischen Fragen zwar Streifen . Nach hier ve'-tretener Ansicht ergibt sich jedoch 

eine wesenrlich engere Auslegung als nach den in Rechfsprechung und 5cluilnum 
vertretenen Auffassungen, so daß die dort erhobenen Einwände teilweise schon aus 
diesem Grund gegenstandslos sind. Wer der Auffassung sein sollte, der Tatbestand 
gehe immer noch zu weir, muß sich darüber im Klaren sein, daß dies bei konsequenrer 

Durchführung darauf hinauslaufen würde, die Umreue überhaupf für straflos zu 
crkJären. 
Die vorsärzliche (!) rechrswidrige (!) Verwendung fremden (!) Vermögens ist dann ein 

kriminelles Delih, wenn der Täter eine» Vercrauensstc!Jung" hatte, aufgrund derer 
ihm insoweit sämtliche Freiheiten eingeräumt worden sind, die er für die Entschei­
dungen über das fremde Vermögen benötigte. In diesem f;jll gibt es kein rechrs­

politisches Argument, die Strafbarkeit wegen Untreue zu verneinen. Sofern diese 
Voril.usserzung (wie bei einem Angestelllen, der nur das tun kann und darf, was m~n 
ihm vorschreibe) nichr gegeben ist, wäre es in der Tat absurd. ihn wegen Untreue zu 
bestrafen. Der U ntreuetatbesrand enthält danach eine Strafdrohung gegen diejenigen, 
denen man die Machr eingeräumt har, über fremdes Vermögen 'l.U verfügen. Eioe 
Beseitigung der Strafdrohung für den Fall des vorsätzlichen Mißbrauchs würde dazu 
führen, d2ß der Vermögensinhab<-r die von § 266 51GB erfaßten, wirtschaftlich 
unverzichtbaren Venrauensstellungen oicht mehr einräumen kann, wenn er sein 
Vermögen nicht von vornherein "bschreibcn will. 
Auf den vorliegenden Fall bezogen ergibt sich insoweit: Aus der Parteistrukrur der 
CDU folgt, daß im wesentlichen nur den Vorsirzenden, den Generalsekrerär und den 
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Schatzmeister umfassende Vermögensberreuungspflichten i. S.d. Treubruchsratbe­
stands treffen. Alle untergeordneten Personen hAben allenfalls für ihren Bereich 
die tatbeslandsmäßig erforderliche Freiheit. Die Parteuührung hat zwar juristisch 
nicht plein pOUVOl7, aber- und das demonsrriert der Pall Helmut Kohl eindrucksvoll­
auch im Hinblick auf das Parteivermögen eine ungeheure Machtfülle, die es ihnen 
faktisch ermöglicht, die Pareei finanziell in deo Abgrund zu reißen. 
Der Uncreueratbestand iSI gerade kein »Blanke[(-Tatbestand~ für jede Vermögens­
schädigung durch einen untergeordneten Bediensteten. Aber der ,elb,t(i.ndig han~ 

de/ndc Betreuer des fremden Vermögens, der seine Position Zit einem vorsätzlichen 
M'ßbrilueJ, ausnutzt, TnßChl sicb strafbar (und nur er). Dem Tatbesl3.od der Unrreue 
kommt innerhalb der Vermögensdelikte deshalb eine Schlüsselstellung zu, weiL er sich 
ohne zusätzliches Erfordernis allein auf die vorsätzlich ungetreue Verwendung von 

fremden Verrnogensgegenständen bezieht. Eine Schädigungs- oder Bereicherungsab­
sicht des Täters ist nicht erforderlich17. Der Grund der Srrafbarkeit ist vielmehr, daß er 
die Machtposition, die ihm im Vertrauen jedenfalls auf seine Redlichkeit eingeräumt 
worden ist, vorsätzlich mißbraucht. Die Androhung, daß er hierfür bestraft wird, ist 

fur den Vermögensinhaber der letzte "Notnagel«. Das Risiko, daß der andere ihn in 
der ihm eingeraumten Position aufgrund von Fehleimchätzungen, fahrlässigen 

rnichtverletzungen oder sonstigen Widrigkeiten finanziell ruiniert, ist ohnehin 
groß genug. 

b) "Schwer zu handhaben«? 

Nach hier vertretener Auffassung ist der Untreucc2lbestand so einfach zu handhaben 
wie der der Sachbeschädigung. Es erfordert nur die Beyeilscha!t, das Gesetz anzu­

wenden und die "Großen« ebenso zu behandeln wie die ,.Kleinen«. Es geht - so ein 
bekannter Bcispidsfall- gerade Dicht darum, einen Beamten zu veruneilen, der nach 

Einbruch der Dunkelheit den Schein der Dienstlampe flir die private Zeirungslekrure 

nutZl, sondern um diejenigen, die die ihnen cingeräumte, äußerst weitgehende Frei­
heit in Entscheidungen über fremdes Vermögen vorsär7Jich zu rechtswidrigen, schä­
digenden Fehlentscheidungen nutzen. Wer hier ein kriminelles Delikt verneint, 
kommt auch bei jedem anderen Verrnögensdclikt in Argumentationsnot. 

77 Vgl. > .. B. TrondldFischl"1' (FU.I) ~ . 66 Rdn. I ,. 
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